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102 ALLGEMEINE VORSCHRIFT DES HOCHSAUERLANDKREISES GEMÄß ART. 3 ABS. 2 VO (EG) 1370/2007 

FÜR DIE ERSTATTUNG VON MINDEREINNAHMEN IM AUSBILDUNGSVERKEHR VOM 30. MÄRZ 2026 
 
Der Kreistag des Hochsauerlandkreises hat in seiner Sitzung am 27.03.2026 die folgende Satzung beschlossen. Sie 

beruht auf den in Ziffer 1.1 genannten Vorschriften. 
 

Präambel 
 
Diese allgemeine Vorschrift gemäß Art. 3 Abs. 2 Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 gibt für die im Hochsauerland-
kreis tätigen Verkehrsunternehmen gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen in Form von Höchsttarifen im Aus-
bildungsverkehr vor. Für die Anwendung dieser gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen wird den Verkehrsun-
ternehmen im Gegenzug ein finanzieller Ausgleich nach den Vorgaben dieser allgemeinen Vorschrift gewährt. 
Durch Anwendung der allgemeinen Vorschrift soll ein einheitlicher, transparenter und rechtssicherer Zugang 
zu den Ausgleichsleistungen für antragsberechtigte Verkehrsunternehmen im Gebiet des Hochsauerlandkrei-
ses gewährleistet werden. 
 
1. Rechtsgrundlagen und Zweck des finanziellen Ausgleichs 
 
1.1 Rechtsgrundlagen sind Art. 3 Abs. 2 der am 03.12.2009 in Kraft getretenen Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 über 

öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße (VO 1370), § 11a des Gesetzes über den öffentli-
chen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) vom 07.03.1995 (GV. NW. 1995 S. 196) in 
Verbindung mit den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften, sowie § 5 der Kreisordnung (KrO NRW) für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. 1994 S. 646) jeweils 
in der gegenwärtig geltenden Fassung. 

 
1.2 Zur nachhaltigen Absicherung des Schüler- und Ausbildungsverkehrs im ÖPNV soll durch diese allgemeine Vor-

schrift die zweckgerechte und gleichmäßige Verwendung der Pauschalmittel für den Ausbildungsverkehr abge-
sichert werden.  

 
Auf Grundlage der im ÖPNVG NRW in seiner jeweils geltenden Fassung vorgesehenen Pauschalierung der Aus-
gleichsmittel für den Ausbildungsverkehr erfolgt nach dieser allgemeinen Vorschrift ein Ausgleich der ungedeck-
ten Kosten der Verkehrsunternehmen. Zweck dieser Vorschrift ist es, ein aus der Ermäßigung von Fahrausweisen 
im Ausbildungsverkehr resultierendes Defizit auszugleichen, welches den Verkehrsunternehmen durch die An-
wendung rabattierter Tarife im Ausbildungsverkehr als gemeinwirtschaftliche Leistung entsteht. 

 
Ausgleichsgrundlagen 

 
2. Ausgleichsgegenstand 
 
2.1 Die durch diese allgemeine Vorschrift zu beachtende gemeinwirtschaftliche Verpflichtung besteht in der Verpflich-

tung rabattierte Fahrausweise im Ausbildungsverkehr (Höchsttarife im Ausbildungsverkehr) anzubieten und einen 
funktionierenden, qualitativ gesicherten Ausbildungsverkehr zu gewährleisten und fortzuentwickeln. Geographi-
scher Geltungsbereich der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung dieser allgemeinen Vorschrift ist das Gebiet des 
Hochsauerlandkreises. 

 
2.2 Im Gegenzug zur Anwendung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen in Form von Höchsttarifen im Ausbil-

dungsverkehr erhalten die antragsberechtigten Verkehrsunternehmen einen finanziellen Ausgleich.  
 
2.3 Der Aufgabenträger als zuständige Behörde im Sinne der VO 1370 entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen 

im Rahmen der Höhe der vom Land Nordrhein-Westfalen dem Aufgabenträger zugewiesenen Mittel über die an 
die Verkehrsunternehmen weiterzuleitenden Beträge. Die Antragsteller haben keinen Anspruch auf Gewährung 
der Zuwendung, insbesondere besteht kein Anspruch der Verkehrsunternehmen auf vollständige Kompensation 
der erforderlichen Kosten für den Schüler- und Ausbildungsverkehr. 

 
2.4 Mindestens 87,5 vom Hundert der auf einen Aufgabenträger entfallenden Pauschale des Landes sind nach § 11a 

Abs. 2 ÖPNVG NRW als Ausgleich zu den Kosten einzusetzen, die bei der Beförderung von Personen mit Zeit-
fahrausweisen des Ausbildungsverkehrs im Straßenbahn-, O-Busverkehr oder Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen 
gemäß §§ 42, 43 Nummer 2 PBefG entstehen und nicht durch entsprechende Fahrgeldeinnahmen gedeckt wer-
den. Die Finanzmittel nach Satz 1 sind hierzu an alle Verkehrsunternehmen im jeweiligen Gebiet des Aufgaben-
trägers weiterzuleiten, die Verkehre nach Satz 1 betreiben. Bis zu 12,5 vom Hundert der insgesamt vom Land 
dem Aufgabenträger zugeteilten Pauschale dürfen gemäß § 11a Abs. 3 ÖPNVG NRW zur Finanzierung von 
Maßnahmen, die der Fortentwicklung von Tarif- und Verkehrsangeboten sowie Qualitätsverbesserungen im Aus-
bildungsverkehr dienen, oder für die mit der Abwicklung der Pauschale verbundenen Aufwendungen verwendet 
oder hierfür diskriminierungsfrei an öffentliche oder private Verkehrsunternehmen, Gemeinden, Zweckverbände 
oder juristische Personen des privaten Rechts, die Zwecke des ÖPNV verfolgen, weitergeleitet werden. Die Höhe 
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der maximal als Ausgleichsleistung zur Verfügung gestellten Mittel aus der Pauschale, für die Beförderung von 
Personen mit Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs im Straßenbahn-, O-Busverkehr oder Linienverkehr 
mit Kraftfahrzeugen gemäß §§ 42, 43 Nummer 2 PBefG, ergibt sich aus einem Beschluss des Aufgabenträgers. 

 
2.5  Erträge des Ausbildungsverkehrs für die Bemessung der Weiterleitung der Pauschale (ex ante) sind entspre-

chend § 11a Abs. 2 ÖPNVG i. V. m. Anlage 2b zu den VV-ÖPNVG NRW 
 

- alle Fahrgeldeinnahmen aus dem Verkauf sämtlicher Zeitfahrausweise des Ausbildungsverkehrs aufgrund 
des festgelegten Höchsttarifs, 
 

- Erträge aus erhöhten Beförderungsentgelten im Ausbildungsverkehr, 
 

- von den Verkehrsunternehmen vereinnahmte Eigenanteile für Schülertickets gemäß § 97 SchulG NRW. 
 

Maßgeblich im Sinne dieser allgemeinen Vorschrift sind nicht die kassentechnischen Einnahmen, sondern grund-
sätzlich die aufgrund der Einnahmeaufteilung der Verkehrsverbünde den Unternehmen zugeordneten und zu-
stehenden Einnahmen. 

 
2.6 Der Personenkreis der Auszubildenden wird in dieser allgemeinen Vorschrift entsprechend den Festlegungen 

des § 1 der Verordnung über den Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im Straßenpersonenverkehr (PBe-
fAusglV) definiert. 

 
2.7 Der vom Aufgabenträger insgesamt an die Verkehrsunternehmen zugewendete Betrag ist der Höhe nach auf die 

Höhe der Zuwendungen des Landes begrenzt. 
 
2.8 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der 

Verwendung und die ggf. erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbescheides sowie die Rückforderung der 
gewährten Zuwendung gelten die VV/VVG zu § 44 LHO. 

 
3. Ausgleichsvoraussetzungen 
 
3.1 Die Gewährung des Ausgleichs kann nur unter folgenden Voraussetzungen vorgenommen werden: 
 

- das Unternehmen wendet den WestfalenTarif für den Ausbildungsverkehr im Tarifraum Ruhr-Lippe in der 
jeweils geltenden Fassung an oder erkennt diesen als verpflichtend an, 
 

- die Tarife für Zeitfahrausweise des Ausbildungsverkehrs müssen den Tarif der entsprechenden allgemei-
nen Zeitfahrausweise um mindestens 20% unterschreiten. Für die Tarife für Zeitfahrausweise des Ausbil-
dungsverkehrs legt der Aufgabenträger bestimmte allgemeine Zeitfahrausweise des Jedermannverkehrs 
als Referenztarife fest. Dabei muss auch im Hinblick auf einen möglichen Zusatznutzen der verschiedenen 
Zeitfahrausweise eine Vergleichbarkeit gewahrt bleiben. 

 
3.2 Die Rahmenvorgaben für das ÖPNV-Angebot ergeben sich aus dem jeweils gültigen Nahverkehrsplan. Die Ein-

haltung der Vorgaben des jeweils gültigen Nahverkehrsplans ist Grundlage für die Gewährung des Ausgleichs 
nach dieser allgemeinen Vorschrift. Soweit diese Anforderungen nicht erfüllt werden, kann im Rahmen der Ver-
hältnismäßigkeit der Ausgleich teilweise oder vollständig versagt werden. Ein Ausgleich für bestimmte Standards 
erfolgt nach dieser allgemeinen Vorschrift nicht.  

 
3.3 Ausgleichsleistungen werden nur bewilligt, wenn der Ausgleich im Einzelfall mindestens 1000,- € je Ausgleichs-

antrag beträgt.  
 
3.4 Nachfolgend angeführte Unterlagen sind für eine Bewilligung von Ausgleichsleistungen nach dieser allgemeinen 

Vorschrift beim zuständigen Aufgabenträger einzureichen: 
 

- Antragsformular, 
 

- Eigenerklärung über die Einhaltung der Voraussetzungen des Nahverkehrsplans im Sinne der Ziffer 3.2, 
 

- Übersicht über die von dem Verkehrsunternehmen gehaltenen Linienverkehrsgenehmigungen oder die 
übertragenen Betriebsführerschaften, 
 

- Nachweis der Erträge aus dem Ausbildungsverkehr gemäß Ziffer 2.5 im Gebiet des Aufgabenträgers für 
das dem Ausgleichsjahr vorausgehende Jahr, 
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- Eigenerklärung, dass bis zum 31.08. des Folgejahres eine Bescheinigung eines Wirtschaftsprüfers vorge-
legt wird, die die Übereinstimmung mit den beihilferechtlichen Voraussetzungen der VO 1370 bescheinigt 
und eine Überkompensation gegebenenfalls ausweist. 

 
3.5 Die den Aufgabenträgern vom Land zugeteilten Mittel werden den antragsberechtigten Verkehrsunternehmen für 

die Zwecke, unter den Voraussetzungen und nach dem Verfahren dieser allgemeinen Vorschrift (insbesondere 
Ziffer 2.4), die auf Grundlage der Vorgaben des ÖPNVG NRW erstellt wurde, weitergeleitet.  

 
4. Art, Umfang und Bemessung der prognostizierten Vorauszahlung (ex ante) 
 
4.1 Maßstab für die vorherige Verteilung der Pauschale sind gemäß § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW die Erlöse im Aus-

bildungsverkehr des jeweiligen Vorjahres der Unternehmen im Gebiet des Aufgabenträgers. Der Anteil des Un-
ternehmens an den insgesamt nach § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW zu verteilenden Mitteln des Aufgabenträgers 
bemisst sich anhand des prozentualen Anteils an den Gesamterlösen im Ausbildungsverkehr, die im Zuständig-
keitsgebiet des Aufgabenträgers erzielt werden. Dieser Prozentsatz ist mit dem Anteil der Ausbildungsverkehr-
Pauschale, die der Aufgabenträger gemäß § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW weiterleitet, zu multiplizieren und bildet 
den ex ante Wert. Maßgeblich ist die zwischen den erlösverantwortlichen Partnern im Tarifausschuss Ruhr-Lippe 
und im westfälischen Tarifausschuss jeweils zuletzt beschlossene Einnahmeaufteilung.  

 
4.2 Die Zuordnung der Erlöse der Unternehmen, die im Gebiet mehrerer Aufgabenträger tätig sind, zum jeweiligen 

Aufgabenträger erfolgt nach dem auf ihn entfallenden Anteil an den vom Unternehmen im jeweiligen Jahr insge-
samt landesweit erbrachten Wagenkilometern (tatsächlich erbrachte fahrplanmäßige Betriebsleistung) im Stra-
ßenbahn- und O-Busverkehr sowie im Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen gemäß §§ 42, 43 Nr. 2 PBefG. Sofern 
zum Vorjahr Leistungsänderungen im Ausbildungsverkehr eintreten, die zu einer Veränderung der Erlöse eines 
oder mehrerer Verkehrsunternehmen im Ausbildungsverkehr von +/- 10% zum Vorjahr führen werden, kann eine 
Neubestimmung der vorherigen Verteilung der Pauschale auf der Grundlage von Einnahmeprognose erfolgen. 
Leistungsänderungen bestehen insbesondere bei erheblichen Zu- oder Abbestellungen und bei Betreiberwech-
seln auf Linien oder Linienbündeln. Die Verkehrsunternehmen haben dem zuständigen Aufgabenträger die Ver-
änderung der Erlöse glaubhaft und rechtzeitig vor dem folgenden Wirtschaftsjahr darzulegen. Eine Anpassung 
der vorherigen Verteilung der Pauschale während des Wirtschaftsjahres erfolgt nicht. 

 
4.3 Bei Gemeinschaftslinien erfolgt die Meldung der Betriebsleistungen durch das betriebsführende Verkehrsunter-

nehmen. 
 

Vermeidung einer Überkompensation 
 
5.  Überkompensationskontrolle (ex post) 
 
5.1 Die von dem Aufgabenträger an das Verkehrsunternehmen gewährten Mittel werden auf Basis der Vorgaben der 

VO 1370 endgültig abgerechnet (ex-post-Abrechnung auf Grundlage der konkreten Kosten und Erlöse). 
 
5.2  Sämtliche erzielten Einnahmen (Fahrkartenerlöse, Werbeeinahmen, erhöhte Beförderungsentgelte etc.) stehen 

den Verkehrsunternehmen zu. Die dem Verkehrsunternehmen von dem Aufgabenträger auf Grundlage der 
Vorauskalkulation gewährten Mittel stehen dem Verkehrsunternehmen nur in der nachgewiesenen Höhe zu, die 
für die Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Aufgabe „Schüler- und Ausbildungsverkehr“ erforderlich ist. Die Ver-
teilung der anteiligen Pauschale an das Verkehrsunternehmen darf nicht zu einer Überkompensation im Sinne 
der Ziffer 2 des Anhangs der VO 1370 bei dem Verkehrsunternehmen führen. 

 
5.3 Für die jährliche ex post Abrechnung sind die beihilferechtlichen Voraussetzungen der VO 1370 – insbesondere 

des Anhangs – durch das Verkehrsunternehmen einzuhalten. Für Ausgleichsleistungen gemäß Nr. 2 des An-
hangs VO 1370 gilt, dass diese den Betrag nicht überschreiten dürfen, der dem finanziellen Nettoeffekt der 
Summe aller (positiven oder negativen) Auswirkungen der Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen auf 
die Kosten und Einnahmen des Betreibers eines öffentlichen Dienstes entspricht. Der finanzielle Nettoeffekt ergibt 
sich aus folgender Berechnung: Kosten, die in Verbindung mit der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung aus Ziffer 
2.1 entstehen, abzüglich aller positiven finanziellen Auswirkungen, die innerhalb des Netzes entstehen, das im 
Rahmen der betreffenden gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen betrieben wird, sowie abzüglich Einnahmen 
aus Tarifentgelten und aller anderen Einnahmen, die in Erfüllung der betreffenden gemeinwirtschaftlichen Ver-
pflichtungen erzielt werden, zuzüglich eines angemessenen Gewinns. Hat die Erfüllung der gemeinwirtschaftli-
chen Verpflichtung Auswirkungen auf etwaige andere Beförderungstätigkeiten eines Verkehrsunternehmens, die 
nicht dieser gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung unterliegen, sind diese (positiven oder negativen) finanziellen 
Auswirkungen zu berücksichtigen, soweit sie quantifizierbar sind. Die Verkehrsunternehmen sind weiter verpflich-
tet, über die Einhaltung der Regeln des Anhangs zur VO eine Bescheinigung eines Wirtschaftsprüfers vorzulegen. 
Der Aufgabenträger wird eine Richtlinie zur Durchführung der ex post-Kontrolle erlassen. 
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5.4 Als Durchführungsvorschriften für die Aufteilung der Einnahmen aus dem Fahrscheinverkauf gemäß Art. 4 Abs. 
2 VO 1370 werden die Regelungen des Einnahmeaufteilungsvertrages zum Kooperationsvertrag zwischen ZRL 
und VRL festgelegt. Mit dem Antrag auf die Schlussabrechnung (Ziffer 7.5) sind die Erträge mittels Vorlage der 
Zuscheidungen der betreffenden Verkehrsverbünde oder -gemeinschaften nachzuweisen. 

 
5.5 Berücksichtigungsfähig sind lediglich die Ist-Kosten des Unternehmens, die für die Erbringung der fahrplanmäßi-

gen Verkehrsleistung notwendig sind, für die die rabattierten Tarife im Ausbildungsverkehr Gültigkeit besitzen. 
Dies richtet sich nach den jeweils geltenden Tarifbestimmungen für den Westfalentarif. Berücksichtigt werden die 
veröffentlichten fahrplanmäßig erbrachten Betriebsleistungen nach § 42 und § 43 Nr. 2 Personenbeförderungs-
gesetz (PBefG), die im Gebiet des Aufgabenträgers erbracht werden. Regelmäßige Einsatzfahrten, Verstär-
kungsfahrten und Zusatzangebote im Geltungsbereich der Regelung des § 42 und § 43 Nr. 2 PBefG werden 
berücksichtigt, wenn sie auch dem Ausbildungsverkehr gemäß Ziffer 1.2 dienen. Nicht berücksichtigungsfähig 
sind die Kosten des Verkehrsunternehmens, die für Nahverkehrsleistungen entstehen, für die die rabattierten 
Fahrscheine keine Gültigkeit besitzen. Als Erlöse sind Einnahmen aus Tarifentgelten oder alle anderen Einnah-
men zu berücksichtigen, die im Rahmen der zeitlichen und räumlichen Geltung der rabattierten Tarife in Erfüllung 
der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung gemäß Ziffer 2.1 und im Bereich der in den drei vorhergehenden Sätzen 
beschriebenen Verkehrsleistungen erzielt werden. Maßgeblich ist die Einnahmeaufteilung zwischen den erlös-
verantwortlichen Partnern im Tarifausschuss Ruhr-Lippe und im westfälischen Tarifausschuss. Werden Verkehrs-
leistungen in den Gebieten mehrerer Aufgabenträger erfüllt, erfolgt eine Kosten- und Erlöszuordnung zum jewei-
ligen Aufgabenträger. Die Zuordnung erfolgt anhand der Wagen-Kilometer (tatsächlich erbrachte fahrplanmäßige 
Betriebsleistung), die im Gebiet des jeweiligen Aufgabenträgers gefahren werden. 

 
5.6 Zur Erfüllung der europarechtlichen Transparenzvorgaben ist von dem Unternehmen eine Trennungsrechnung 

auf der Grundlage des internen Rechnungswesens vorzuhalten. Dabei soll die Trennungsrechnung den gleichen 
Zeitraum wie die Jahresabschlüsse umfassen. Für alle Unternehmen gelten die Standards zur Kontentrennung 
gemäß Ziffer 5 des Anhangs zur VO 1370. Die Unternehmen, die einen Ausgleich für die Erfüllung von gemein-
wirtschaftlichen Verpflichtungen erhalten, weisen in ihrer Rechnungslegung getrennt aus, welche Kosten ihnen 
durch die Erfüllung der betreffenden gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung gemäß Ziffer 2.1 entstanden sind, wel-
che zusätzlichen Erträge, die nicht schon in den Parametern berücksichtigt wurden, sie aufgrund der Erfüllung 
dieser Verpflichtung erzielt haben und welche Ausgleichszahlungen erfolgt sind. In der Trennungsrechnung wer-
den sie als Ertrag vereinnahmt. Mittelbare und unmittelbare wirtschaftliche Vorteile sind vom Zuwendungsemp-
fänger in der Trennungsrechnung zu berücksichtigen. Es hat eine Trennung zwischen den Erträgen- und Einnah-
men hinsichtlich derjenigen Verkehrsleistungen zu erfolgen, die im Gebiet mehrerer Aufgabenträger erbracht 
werden. Die Schlüsselung hat den Vorgaben der Ziffer 5.5 zu folgen. Kostenpositionen (insbesondere Fixkosten), 
die auch durch andere Tätigkeiten eines Verkehrsunternehmen verursacht werden bzw. ihnen zu Gute kommen, 
sind nur anteilig den berücksichtigungsfähigen Kosten zuzuordnen und entsprechend geschlüsselt in der Tren-
nungsrechnung aufzuführen. Die Zuordnung dieser Kosten zu den berücksichtigungsfähigen Kosten hat durch 
das Verkehrsunternehmen sachgerecht, nach einem unternehmenseinheitlichen Verfahren und objektiv nach-
vollziehbar zu erfolgen. Die Schlüsselungsmethode ist anzugeben und deren Grundlagen sind zu belegen. Die 
Trennungsrechnung ist nach dem Grundsatz der Stetigkeit zu führen. 

 
5.7  Als angemessener Gewinn im Sinne der Ziffer 6 des Anhangs der VO (EG) Nr. 1370/2007 wird im Rahmen der 

Überkompensationsprüfung eine Umsatzrendite in Höhe von 6 % festgesetzt. Umsatz in diesem Sinne sind die 
Erlöse, die ein Verkehrsunternehmen im Sinne der Ziffer 5.5 erzielt. Bei wesentlich veränderten Rahmenbedin-
gungen, insbesondere bei Änderungen des Zinsniveaus oder der Marktgegebenheiten im ÖPNV-Sektor kann 
eine Anpassung des angemessenen Gewinns erfolgen.    

 
5.8 Ziffer 7 des Anhangs der VO (EG) Nr. 1370/2007 verlangt ein Anreizsystem zur Aufrechterhaltung oder Entwick-

lung einer wirtschaftlichen Geschäftsführung des Betreibers eines öffentlichen Dienstes, das objektiv nachprüfbar 
ist, und das zur Aufrechterhaltung einer ausreichend hohen Qualität anhält. Kann ein Verkehrsunternehmen die 
Kosten des Vorjahres im Ausgleichsjahr senken oder die Erlöse erhöhen, ist eine Steigerung des angemessenen 
Gewinns möglich. Das Verkehrsunternehmen darf im Fall der Unterschreitung des Defizits aus dem Vorjahr 50% 
des Differenzbetrages zwischen dem Vorjahresdefizit und dem aktuellen Defizit behalten. Zur Berechnung der 
Unterschreitung des Vorjahresdefizits, sind die Kosten und Erlöse auf folgende Weise zu ermitteln: Es werden 
die Kosten pro Wagenkilometer errechnet und mit den Kosten pro Wagenkilometer des Vorjahres verglichen. Die 
prozentuale Verbesserung der Kosten wird mit den Gesamtkosten des Vorjahres multipliziert und bildet die Ver-
besserung der Kosten. Ebenso wird bei den Erlösen ein Vergleich der Erlöse pro Wagenkilometer vorgenommen. 
Die prozentuale Verbesserung der Erlöse wird mit den Gesamterlösen des Vorjahres multipliziert und bildet die 
Verbesserung der Erlöse. Eine Verbesserung der Erlöse wird mit einer Verbesserung der Kosten summiert. Eine 
Verschlechterung in einem der beiden Bereiche wird von einer Verbesserung im anderen Bereich abgezogen. 
Ein auf diese Weise errechneter positiver Betrag verbleibt zu 50% als zusätzlicher angemessener Gewinn beim 
Verkehrsunternehmen. Ein angemessener Gewinn von insgesamt (inklusive des angemessenen Gewinns aus 
Ziffer 5.7) mehr als 9% Umsatzrendite darf nicht gewährt werden (Kappungsgrenze).  
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5.9  Ergibt sich aus der ex post-Berechnung ein höherer ausgleichsfähiger Betrag als der, der über die Vorauszahlung 
dem Verkehrsunternehmen gewährt wurde, so besteht kein Anspruch des Verkehrsunternehmens auf Ausgleich 
des Differenzbetrages. 

 
5.10 Soweit das Verkehrsunternehmen Zuwendungen aus einem anderen Rechtsgrund erhält (etwa einem öffentli-

chen Dienstleistungsauftrag) muss die Finanzierung aus der ÖPNV-Pauschale ebenso wie sonstige Ausgleichs-
leistungen in die Überkompensationskontrolle im Sinne der VO 1370 nach Maßgabe des öffentlichen Dienstleis-
tungsauftrags als Erlösposten eingerechnet werden. Maßstab der Überkompensationskontrolle sind in diesem 
Fall allein die Vorgaben des öffentlichen Dienstleistungsauftrags, sofern dieser den Regelungen des Art. 4, 6 i. 
V. m. dem Anhang der VO 1370 entspricht und dessen Regelungsinhalt, ein Ausgleich für gemeinwirtschaftliche 
Verpflichtungen in Form von Höchsttarifen oder der betrieblichen Erbringung einer Verkehrsleistung ist. Es erfolgt 
keine gesonderte Überkompensationskontrolle nach dieser allgemeinen Vorschrift. Die Parametrisierung der 
Ausgleichsberechnung nach dieser allgemeinen Vorschrift (Ziffer 4) bleibt bestehen. Der öffentliche Dienstleis-
tungsauftrag ist von dem Verkehrsunternehmen mit der Antragsstellung vorzulegen. 

 
5.11 Hat ein Verkehrsunternehmen aufgrund der Überkompensationskontrolle Ausgleichsleistungen zurückzuzahlen, 

werden diese Mittel auf die anderen durch diese allgemeine Vorschrift begünstigten Verkehrsunternehmen ver-
teilt. Die Verteilung erfolgt nach dem Verfahren gemäß Ziffer 4, wobei ein Verkehrsunternehmen lediglich einen 
Betrag in der Höhe erhalten darf, der zu keiner Überkompensation im Sinne der Ziffer 5 führt. 

 
Antragsverfahren 

 
6. Anmeldung, Antragsverfahren und Antragsprüfung 
 
6.1 Private und öffentliche Verkehrsunternehmen werden bei der Bewilligung der Ausgleichsleistungen gleichbehan-

delt.  
 
6.2 Eine Zuwendung wird nur auf Antrag auf Grundlage dieser allgemeinen Vorschrift gewährt. Die Ausgleichsan-

träge sind rechtsverbindlich zu unterschreiben. Darüber hinaus gehende Nachweispflichten des Antragstellers 
sind entsprechend dieser allgemeinen Vorschrift, den Angaben im Antrag und dem Verwendungsnachweis ein-
zuhalten. Die Aufgabenträger bestätigen schriftlich den Eingang von Anträgen.  

 
6.3 Der Antrag ist vom Verkehrsunternehmen jeweils bis zum 01.12. des dem Ausgleichsjahr vorausgehenden Jah-

res bei dem Aufgabenträger einzureichen. Änderungen, die für das Antragsjahr maßgeblich sind, sind dem Auf-
gabenträger umgehend mitzuteilen. 

 
6.4 Über die vorgelegten Anträge wird nur entschieden, wenn die eingereichten Antragsunterlagen vollständig vor-

liegen und die Ausgleichsvoraussetzungen nach Ziffern 3.1, 3.3 und 3.4 erfüllt sind. 
 
6.5 Antragsberechtigt sind öffentliche und private Verkehrsunternehmen, die als Konzessionsinhaber nach § 42 

PBefG und/oder § 43 Nr. 2 PBefG im Ausgleichsjahr im Gebiet der Aufgabenträger gemäß § 1 ÖPNVG NRW 
öffentlichen Personenverkehr betreiben. Wird eine Konzession von mehreren Verkehrsunternehmen betrieben, 
ist nur das Verkehrsunternehmen antragsberechtigt, das die Betriebsführerschaft innehat. 

 
6.6 Gemäß Ziffer 1.2 der VV zu § 44 LHO dürfen Zuwendungen nur solchen Empfängern bewilligt werden, bei denen 

eine ordnungsgemäße Geschäftsführung gesichert erscheint und die in der Lage sind, die Verwendung der Mittel 
bestimmungsgemäß nachzuweisen. Auf der Grundlage aller vom Unternehmen vorgelegten Unterlagen ist fest-
zustellen, ob die Gesamtfinanzierung durch das Unternehmen nach Maßgabe der Ziffer 1.2 VV zu § 44 LHO als 
gesichert angesehen werden kann.  

 
7. Auszahlung, Kontrollrechte und Rückzahlungsverpflichtungen  
 
7.1 Die Bewilligung der beantragten Ausgleichsleistung erfolgt durch einen Bewilligungsbescheid, der die Grundlage 

für die Auszahlung der nach Ziffer 4 ermittelten (vorläufigen) Zahlungen darstellt (vorläufige Bewilligung der Aus-
gleichsmittel). 70% des nach Ziffer 4 prognostizierten Betrages werden nach der vorläufigen Bewilligung zum 
15.05., 20% zum 15.10. des jeweiligen Ausgleichsjahres ausbezahlt. Ein etwaig verbleibender Ausgleich wird 
nach der Schlussabrechnung (Ziffer 7.5) in Form einer Schlusszahlung ausbezahlt.  

 
7.2 Der Empfänger hat einen Verwendungsnachweis und einen Nachweis über die Einhaltung der beihilferechtlichen 

Vorgaben der VO 1370 zu erbringen. Der Verwendungsnachweis ist dem Aufgabenträger bis spätestens zum 
31.08. des auf das Ausgleichsjahr folgenden Jahres vorzulegen. 

 
7.3 Bis zum 31.08. des auf das Ausgleichjahr folgenden Jahres hat der Antragsteller zum Nachweis der Einhaltung 

der beihilferechtlichen Vorgaben durch Bescheinigung eines Wirtschaftsprüfers nachzuweisen, ob die Aus-
gleichsleistungen bei der Nettoeffektberechnung zu einer Überkompensation im Sinne von Art. 4, 6 sowie des 
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Anhangs der VO 1370 führen und die Voraussetzungen des Anhangs der VO 1370 eingehalten worden sind. 
Hierbei werden dem Aufgabenträger insbesondere die tatsächlich erzielten Erlöse und verursachten Kosten, 
durch einen Wirtschaftsprüfer testiert, mitgeteilt. Im Falle einer Überkompensation werden die Ausgleichsleistun-
gen (anteilig) zurückgefordert. 

 
7.4 Haben mehrere Aufgabenträger Mittel über § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW an ein Unternehmen weitergeleitet und 

hat ein Aufgabenträger mehr als 87,5% seiner Ausbildungsverkehrspauschale an das betreffende Unternehmen 
weitergeleitet, so ist der über die 87,5% hinausgehende Anteil vorrangig an den/die Aufgabenträger zurückzuer-
statten, die mehr als 87,5% der Ausbildungspauschale weitergeleitet haben. Im Übrigen ist die Überzahlung im 
Verhältnis der danach verbliebenen Anteile der Aufgabenträger an den Pauschalmitteln an die einzelnen Aufga-
benträger zurückzuerstatten. Nicht verausgabte sowie zurück erhaltene Mittel dürfen vom Aufgabenträger nur bis 
zu sechs Monate nach Ablauf des Kalenderjahres in dem die Mittel zurück erhalten wurden für die Zwecke nach 
Ziffer 2.4 dieser allgemeinen Vorschrift und nach Maßgabe von Ziffer 5.11 weitergeleitet werden. Bis zu diesem 
Zeitpunkt nicht verausgabte Mittel werden dem Land zurückerstattet.  

 
7.5 Der Antrag zur Schlussabrechnung und Schlusszahlung ist bis zum 01.04. des 2. Folgejahres zu stellen. Der 

Aufgabenträger stellt durch einen Bewilligungsbescheid die endgültige Ausgleichshöhe, die sich aufgrund der ex 
post Abrechnung ergibt, fest (endgültige Bewilligung der Ausgleichsmittel). Der Aufgabenträger strebt den Erlass 
der endgültigen Bewilligung und der Schlussabrechnung bis 15.05. des 2. Folgejahres an. Nach der Antragsstel-
lung auf die Schlussabrechnung sind eintretende Veränderungen (etwa im Hinblick auf Änderungen von Zuschei-
dungsverträgen in Verkehrsverbünden) unbeachtlich (Präklusion). Über die Verwendung der Schlusszahlung ist 
der abschließende Verwendungsnachweis zu erbringen. 

 
7.6 Eine Verzinsung von noch ausstehenden oder auf Grund der Einnahmeprognose an das Verkehrsunternehmen 

überzahlten Beträgen findet bis zum Zeitpunkt der Schlussabrechnung nicht statt. Eine Rückzahlung des Über-
zahlungsbetrages nach der Schlussabrechnung ist mit fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz 
gemäß § 247 BGB jährlich zu verzinsen. Für die Verzinsung ist auf den Zeitpunkt der Schlussabrechnung abzu-
stellen. Die Verzinsung ist auf den Wert der Überzahlung begrenzt. Der Aufgabenträger kann eine Verrechnung 
von noch nicht beglichenen Beträgen mit im Folgejahr ausstehenden Beträgen vornehmen. Eine Verzinsung er-
folgt auch im Falle einer Verrechnung im Folgejahr. 

 
7.7  Der Aufgabenträger ist berechtigt Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen anzufordern sowie die Ver-

wendung der Zuwendung durch Erhebungen zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. Die Prüfung 
durch den Wirtschaftsprüfer kann als Überprüfung durch die zuständige Behörde angesehen werden. Eine vom 
Wirtschaftsprüfer erstellte Trennungsrechnung ist auf Anforderung des Aufgabenträgers bereitzustellen. Der Auf-
gabenträger hat das Recht, bei Vorliegen berechtigter Zweifel, die einem Testat des Wirtschaftsprüfers zugrunde 
liegenden Bücher, Belege und sonstigen Geschäftsunterlagen von den Verkehrsunternehmen anzufordern und 
einzusehen. 

 
8. Schlussbestimmungen 
 
8.1 Die im Rahmen des Zuwendungsverfahrens gemachten Angaben sind im Sinne von § 264 Strafgesetzbuch sub-

ventionserheblich. Subventionserhebliche Tatsachen, die sich im Laufe der Abwicklung des Vorhabens ändern, 
sind dem Aufgabenträger unverzüglich mitzuteilen. 

 
8.2  Sollte das ÖPNVG NRW abweichende Regelungen zu dieser allgemeinen Vorschrift treffen, die nicht dispositiv 

sind, gehen diese den Regelungen dieser allgemeinen Vorschrift vor. 
 
8.3 Die Verwendung der Pauschalen nach § 11a ÖPNVG NRW unterliegt der Prüfung durch den Landesrechnungs-

hof. Leiten die Empfänger die Pauschalen an Dritte weiter, so kann der Landesrechnungshof auch bei diesen die 
Verwendung der Mittel prüfen. 

 
8.4 Die Ausgleichsleistungen dienen dem Zweck der Beförderung im Schüler- und Auszubildendenverkehr und un-

terliegen daher nach der geltenden Besteuerungspraxis nicht der Umsatzsteuer. Für den Fall einer zukünftigen 
Besteuerung dieser Ausgleichsleistungen erhöhen sich die Ausgleichsleistungen nicht automatisch. 

 
8.5  Die Daten des Verkehrsunternehmens werden in den Grenzen der Berichtspflicht des Aufgabenträgers gemäß 

Art. 7 Abs. 1 VO 1370 veröffentlicht. 
 
8.6 Diese Satzung wird unabhängig von einem etwaigen Erlass gleichlautender oder ähnlicher Satzungen in anderen 

Landkreisen oder Gemeinden erlassen.  
 
8.6 Diese allgemeine Vorschrift tritt mit Wirkung zum 25.05.2026 in Kraft. 
 
8.7 Die Gültigkeit dieser allgemeinen Vorschrift ist befristet bis zum 31.12.2034. 
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Hinweis  
 
Die vorstehende allgemeine Vorschrift kann im Fachdienst Mobilität des Hochsauerlandkreises, Steinstraße 27, 
Meschede, eingesehen werden. Darüber hinaus stehen die vorgenannten Unterlagen auch im Internetangebot des 
Hochsauerlandkreises zur Ansicht und zum Download zur Verfügung. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Vorstehende Satzung vom 30. März 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der KrO NRW beim Zustan-
dekommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn, 
 
a.)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige- 
verfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b.)  diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c.)  der Landrat hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d.)  der Form- und Verfahrensfehler ist gegenüber dem Hochsauerlandkreis vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Meschede, 30.03.2026 
 
In Vertretung 
gez. 
Dr. Klaus Drathen 
Kreisdirektor 
 

 

103 SATZUNG (ALLGEMEINE VORSCHRIFT) IM SINNE VON ARTIKEL 3 ABSATZ 2 DER VERORDNUNG (EG) 

NR. 1370/20071) DES HOCHSAUERLANDKREISES VOM 30. MÄRZ 2026 ÜBER DIE FESTSETZUNG DES 
DEUTSCHLANDTICKETS ALS HÖCHSTTARIF 

 
Präambel 
 
Auf Veranlassung des Bundes wurde zum 01.05.2023 das digitale, deutschlandweit gültige Deutschlandticket für den 
ÖPNV zu einem Einführungspreis von 49 Euro pro Monat im monatlich kündbaren Abonnement eingeführt. 
 
Nach der nunmehr erfolgten Änderung des Regionalisierungsgesetzes (RegG) beteiligt sich der Bund zur Hälfte an dem 
für die Finanzierung insgesamt festgesetzten Ausgleichsbetrag weiterhin in Höhe von 3 Milliarden Euro p.a. und stellt 
für das Deutschlandticket bis zum Jahr 2030 1,5 Milliarden jährlich zur Verfügung. In Nordrhein-Westfalen beträgt der 
voraussichtliche Bundesanteil im Jahr 2026 280,80 Mio. €. 
 
Neben der Änderung des RegG wurden zudem die Muster-Richtlinien zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im 
öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2026 aus Bundes- und Lan-
desmitteln vom Koordinierungsrat beschlossen. Die Umsetzung in Nordrhein-Westfalen erfolgte durch Runderlass des 
Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr vom 20.11.2025 – Richtlinien Zuwendungen Deutschlandticket 
ÖPNV NRW 2026. Dem Aufgabenträger wird nunmehr eine Pauschale gewährt, die dieser interessengerecht und dis-
kriminierungsfrei an die Verkehrsunternehmen weiterzuleiten hat. Die Höhe der Pauschale ist grundsätzlich begrenzt 
und orientiert sich an den Finanzierungsbedarfen der Jahre 2024 und 2025. 
 
Der Hochsauerlandkreis wird mittels dieser allgemeinen Vorschrift die ihm durch das Land zum Ausgleich nicht gedeck-
ter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2026 gewähr-
ten Mittel an die Verkehrsunternehmen interessengerecht und diskriminierungsfrei ausreichen. 
 
  

 
1 VERORDNUNG (EG) Nr. 1370/2007 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 23.10.2007 über öffentliche 

Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 
1107/70 des Rates (ABl. L 315/1) in der Fassung der Verordnung (EU) 2016/2338 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND 
DES RATES vom 14.12.2016 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 hinsichtlich der Öffnung des Marktes für inländi-
sche Schienenpersonenverkehrsdienste (ABl. L 354/22). 
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§ 1 Rechtsgrundlagen 
 
Auf Grundlage von § 8 Abs. 3 und § 8a Abs. 1 Satz 2 und 3 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG), § 3 Abs. 1 
und 3 Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) sowie § 5 Abs. 1 
Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) und Art. 3 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 2 Buschstabe l) 
der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 erlässt der Hochsauerlandkreis die nachfolgende allgemeine Vorschrift zur Fest-
setzung des Deutschlandtickets als Höchsttarif im allgemeinen öffentlichen Personennahverkehr (allgemeiner ÖPNV) 
und zur Gewährung von Ausgleichsleistungen für finanzielle Nachteile im Zusammenhang mit der Anerkennung und 
Anwendung des Deutschlandtickets. 
 
§ 2 Gemeinwirtschaftliche Verpflichtung 
 
1.) Für Verkehrsunternehmen, die im Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift öffentliche Personenverkehrs-

dienste im ÖPNV erbringen und die Beförderungsbedingungen und Tarifbestimmungen des WestfalenTarifs an-
wenden, wird während der Laufzeit dieser allgemeinen Vorschrift das Deutschlandticket im Sinne des § 9 Abs. 1 
des Regionalisierungsgesetztes (RegG) als Bestandteil der WestfalenTarif Tarifbestimmungen und unter Beach-
tung der im WestfalenTarif festgelegten Zusatzleistungen als gemeinwirtschaftlicher Höchsttarif im Sinne des Art. 
3 Abs. 2 Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 festgesetzt. Die Tarifanerkennung und -anwendung beinhaltet die Be-
förderung von Fahrgästen mit einem gültigen Deutschlandticket im ÖPNV als Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen, 
ohne dass den Fahrgästen hierfür zusätzliche Kosten entstehen. 

 
2.) Die Verkehrsunternehmen sind verpflichtet, bei entsprechenden Tarifanträgen der WestfalenTarif GmbH mitzu-

wirken. Sie haben in dem ihnen möglichen, erforderlichen und zumutbaren Umfang an der bundesweit einheitli-
chen Umsetzung des Deutschlandtickets mitzuwirken. 

 
3.) Der Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift erstreckt sich geografisch auf das gesamte Gebiet, für das 

der Hochsauerlandkreis – unter Berücksichtigung von bestehenden Regelungen zur Übertragung von Zuständig-
keiten mit benachbarten Behörden – die Befugnis als zuständige Behörde im Sinne des Artikel 2 Buschstabe b) 
der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 für den ÖPNV innehat. Erbringt ein Verkehrsunternehmen Betriebsleistun-
gen in dem Gebiet mehrerer Aufgabenträger und können die nicht gedeckten Ausgaben nicht eindeutig der Be-
triebsleistung im jeweiligen Gebiet der Aufgabenträger zugeordnet werden, sind diese auf der Grundlage der im 
Gebiet des jeweiligen Aufgabenträgers erbrachten Fahrzeug-Kilometer bezogen auf den jeweiligen Antragszeit-
raum den Aufgabenträgern zuzuordnen. 

 
§ 3 Vorrangige Regelungen öffentlicher Dienstleistungsaufträge 
 
Soweit öffentliche Personenverkehrsdienste im ÖPNV auf Grundlage öffentlicher Dienstleistungsaufträge erbracht wer-
den (gemeinwirtschaftliche Verkehrsdienste), gelten die Regelungen dieser öffentlichen Dienstleistungsaufträge ein-
schließlich etwaiger Regelungen und/oder Nachträge im Grundsatz vorrangig vor den Regelungen dieser allgemeinen 
Vorschrift. Dies gilt in Bezug auf die Pflicht zur Tarifanerkennung und Tarifanwendung und die hierfür zu gewährenden 
Ausgleichsleistungen nur insoweit, wie der jeweilige Dienstleistungsauftrag eine entsprechende Pflicht zur Anerkennung 
und Anwendung des Deutschlandtickets und die hierfür zu gewährenden Ausgleichsleistungen enthält. 
 
§ 4 Antragsberechtigte 
 
1.) Ausgleichsleistungen nach dieser allgemeinen Vorschrift werden öffentlichen oder privaten Verkehrsunterneh-

men nur gewährt, sofern sie als Genehmigungsinhaber oder als Betriebsführer nach dem Personenbeförderungs-
gesetz (PBefG) oder der Verordnung (EG) Nr. 1307/2007 im Gebiet des Hochsauerlandkreises Dienstleistungen 
im allgemeinen ÖPNV gemäß § 8 Abs. 1, 2 des PBefG erbringen. 

 
2.) Ausgleichsleistungen werden nicht gewährt, wenn das jeweilige Verkehrsunternehmen auf anderweitigem Weg 

(bspw. über öffentliche Dienstleistungsaufträge oder andere allgemeine Vorschriften etc.) einen Ausgleich für die 
Tarifanerkennung und -anwendung erhält oder für die jeweiligen Personenverkehrsdienste selbst kein wirtschaft-
liches Risiko trägt (bspw. aufgrund sog. Bruttoverträge). 

 
§ 5 Voraussetzungen für die Ausgleichsgewährung 
 
1.) Die Verkehrsunternehmen sind im Zusammenhang mit der Anerkennung des Deutschlandtickets berechtigt und 

verpflichtet, an der Einnahmeaufteilung für das Deutschlandticket teilzunehmen, die hierfür erforderlichen Daten 
bereitzustellen, bestehende Einnahmeansprüche vollumfänglich geltend zu machen, ggf. diese Ansprüche über-
schießende Einnahmen abzugeben und die vertrieblichen Ausgabestandards des Deutschlandtickets anzuwen-
den. 

 
2.) Die Verkehrsunternehmen haben die erforderlichen Daten für das Monitoring und die Einnahmeaufteilung gemäß 

der aktuell gültigen Fassung des Beschlusses des Koordinierungsrates für ein bundesweites Clearingverfahren 
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zur Zuscheidung der Einnahmen aus dem Deutschlandticket auf Basis des „Leipziger Modellansatzes“ fristge-
recht an die D-TIX GmbH u. Co. KG zu melden. Die Meldung der Deutschlandtickets an die Clearingstelle erfolgt 
bis zum 20. Kalendertag des Folgemonats. Die Meldung der Verkäufe aller übrigen Fahrausweise erfolgt bis zum 
50. Tag nach Ende eines Monats. 

 
§ 6 Ausgleichsleistungen 
 
1.) Den Verkehrsunternehmen nach § 4 Abs. 1 wird für die Auswirkungen aus der Erfüllung der gemeinwirtschaftli-

chen Verpflichtung nach § 2 zur Anerkennung und Anwendung des Deutschlandtickets auf die Einnahmen des 
Verkehrsunternehmens sowie auf seine Kosten ein Ausgleich nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift ge-
währt. 

 
2.) Die Gewährung von Ausgleichsleistungen nach dieser allgemeinen Vorschrift erfolgt unter der Bedingung einer 

Zuweisung der erforderlichen Finanzmittel durch das Land Nordrhein-Westfalen nach den jeweils geltenden 
Richtlinien Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNP NRW2). Sollten der Bund und/oder das Land Nordrhein-West-
falen keine ausreichende Finanzierung nach der jeweils geltenden Richtlinie Billigkeitsleistungen Deutschlandti-
cket ÖPNV NRW zur Finanzierung des Deutschlandtickets zur Verfügung stellen, wird der Hochsauerlandkreis 
die diesbezügliche Tarifpflicht nach § 2 Abs. 1 aufheben und seine Zustimmung zur Aufhebung der Tarifgeneh-
migung in Bezug auf das Deutschlandtickets erteilen. 

 
3.) Die Ausgleichsleistungen, das Ausgleichsverfahren, die Höhe der Ausgleichsleistung je Verkehrsunternehmen 

sowie die Nachweis- und Mitwirkungspflichten der Verkehrsunternehmen richten sich nach den jeweils geltenden 
Richtlinien Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW. Für das Jahr 2026 erfolgt die Berechnung des Aus-
gleichs gemäß der Anlage 1. Für die Zuwendung ist ein Antrag auf Gewährung zu stellen. Der Hochsauerland-
kreis wird ein entsprechendes Antragsformular zur Verfügung stellen (Anlage 2). Die Modalitäten der Auszahlung 
werden im Bewilligungsbescheid näher geregelt. 

 
4.) Der Ausgleichsbetrag wird ab dem Jahr 2026 durch einen Vergleich der Betriebsleistungen im Vorjahr mit den 

zunächst prognostizierten Betriebsleistungen im Ausgleichsjahr je Verkehrsunternehmen an den Gesamtbe-
triebsleistungen gemäß Berechnung nach Anlage 1 verhältnismäßig korrigiert, so dass verkehrliche Veränderun-
gen entsprechend berücksichtigt werden. Die Verkehrsunternehmen haben insoweit eine Verpflichtung zur Mit-
teilung der prognostizierten Betriebsleistungen. 

 
5.) Vorbehaltlich anderslautender landesrechtlicher Bestimmungen melden die Verkehrsunternehmen dem Aufga-

benträger ihre Soll-Betriebsleistungen: 
 

a.) jeweils zum 31. Dezember für das Folgejahr und  
b.) jeweils zum 31. August des laufenden Betriebsjahres mit konkretisierten Soll-Betriebsleistungen unter Be-

rücksichtigung der Ist-Betriebsleistungen im Zeitraum vom 1. Januar bis 30. Juni des laufenden Betriebs-
jahres. 

 
Die Betriebsleistungen bedarfsgesteuerter Verkehre sind in der Meldung separat auszuweisen. 
 
Abweichende oder ergänzende Berichtstermine werden frühzeitig vom Aufgabenträger benannt. 

 
6.) Die Ausgleichsleistungen werden im Interesse und zur Förderung des ÖPNV geleistet und stehen nicht in unmit-

telbarem Zusammenhang mit einzelnen Beförderungsleistungen, sondern richten sich auf den Ausgleich nicht 
gedeckter Kosten aus der Anwendung des Deutschlandtickets. Förderziel ist die Gewährleistung einer ausrei-
chenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im ÖPNV. Die Ausgleichsleistungen unterliegen als 
echte nicht steuerbare Zuschüsse nicht der Umsatzsteuer. Die Zahlungen werden daher netto (ohne Umsatz-
steuer) geleistet. Sind von den Verkehrsunternehmen Umsatzsteuerbeträge rückwirkend zu entrichten (durch 
Änderung der rechtlichen Beurteilung z.B. im Rahmen einer steuerlichen Betriebsprüfung), erhöht sich der Aus-

 
2 Für das Jahr 2024 sind dies die „Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im 

öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2024 in Nordrhein-Westfalen (Richtlinien 
Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 2024), Runderlass des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr – VII D 3 
– 58.53.08-000006 – vom 30.11.2023“. 
Für das Jahr 2025 sind dies die „Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im 
öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2025 in Nordrhein-Westfalen (Richtlinien 
Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 2025), Runderlass des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr – VII C 3 
– 58.53.08-000006 – vom 07.11.2024“. 
Für das Jahr 2026 sind dies die „Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im 
öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2026 in Nordrhein-Westfalen (Richtlinien 
Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 2026), Runderlass des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr – VII C 3 
– 58.53.08-000006 – vom 20.11.2025“. 
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gleichsanspruch der Verkehrsunternehmen nicht. Dies gilt ebenso für durch die nachträgliche Zahlung entste-
henden steuerlichen Nebenleistungen im Sinne des § 3 Abs. 4 Abgabenordnung. Der Hochsauerlandkreis wird 
eine nachteilige Änderung der umsatzsteuerlichen Ausgleichsleistungen zum Anlass nehmen, die Angemessen-
heit der Pflichten der Verkehrsunternehmen zu überprüfen. 

 
§ 7 Überkompensationskontrolle 
 
1.) Die Höhe der jeweiligen Ausgleichsleistung darf den finanziellen Nettoeffekt der Summe aller positiven und ne-

gativen Auswirkungen der Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung des Verkehrsunternehmens nicht 
übersteigen. Unter Beachtung der weiteren Vorgaben der jeweils geltenden Richtlinien Zuwendungen Deutsch-
ladticket ÖPNV NRW berechnet sich der finanzielle Nettoeffekt aus der Summe der (positiven oder negativen) 
Auswirkungen der Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung des Verkehrsunternehmens zur Anerken-
nung und Anwendung des Deutschlandticket-Tarifs im WestfalenTarif auf die Einnahmen des Verkehrsunterneh-
mens sowie auf seine Kosten, soweit sie sich durch diese gemeinwirtschaftliche Verpflichtung verändern. Sons-
tige Kosten des Verkehrsunternehmens sind nicht Gegenstand dieser Überkompensationskontrolle. 

 
2.) Zum Nachweis der fehlenden Überkompensation haben die Verkehrsunternehmen dem Hochsauerlandkreis bis 

zum 31.12. des Folgejahres eine unternehmensindividuelle Ergebnisrechnung über die Berechnung des finanzi-
ellen Nettoeffekts aus der Anerkennung und Anwendung des Tarifs für das Deutschlandticket vorzulegen. Für 
den Nachweis der fehlenden Überkompensation kann ein späterer Zeitpunkt vorgegeben werden, falls dies nach 
den Regelungen der jeweils geltenden Richtlinien Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW zur Erfüllung der 
Nachweispflicht geboten erscheint. Als Ergebnis der Aufstellung ist unter Berücksichtigung der Ausgleichsleis-
tung nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift die nicht erfolgte Überkompensation auszuweisen. Die Rich-
tigkeit der Ergebnisrechnung und die Angemessenheit des Gewinns muss durch einen Wirtschaftsprüfer beschei-
nigt werden. Wird aufgrund anderer Ausgleichsleistungen (bspw. weitere allgemeine Vorschriften oder öffentliche 
Dienstleistungsaufträge) eine Ergebnisrechnung über die Berechnung des finanziellen Nettoeffekts angestellt, 
kann diese Ergebnisrechnung und die Bescheinigung durch einen Wirtschaftsprüfer gemeinsam erfolgen, wenn 
sichergestellt ist, dass die positiven und negativen Auswirkungen aus der Erfüllung der jeweiligen gemeinwirt-
schaftlichen Verpflichtung getrennt und nachvollziehbar dargestellt werden kann. 

 
3.) Im Falle der Überkompensation, hat das Verkehrsunternehmen den überkompensierenden Betrag zur Vermei-

dung einer unzulässigen Beihilfe zurückzuzahlen. In der Regel werden die zurückzuzahlenden Beträge nicht ver-
zinst, wenn sie in der gesetzten Frist geleistet werden. 

 
§ 8 Darlegungs- und Nachweispflichten 
 
1.) Die Verkehrsunternehmen tragen die Darlegungs- und Nachweispflicht für sämtliche in dieser allgemeinen Vor-

schrift geregelten Voraussetzungen und Anforderungen an die Gewährung der Ausgleichsleistungen. Sie sind 
verpflichtet, sämtliche für die Durchführung dieser allgemeinen Vorschrift erforderlichen Angaben vollständig und 
wahrheitsgemäß zu machen. 

 
2.) Für die Nachweisführung gelten die Vorgaben der jeweils geltenden Richtlinien Zuwendungen Deutschlandticket 

ÖPNV NRW. Hierbei sind insbesondere die Vorgaben zur Bestimmung und Ermittlung der ausgleichsfähigen 
Mindereinnahmen bzw. nicht gedeckten Ausgaben sowie die Pflichten zum Nachweis der tatsächlich entstande-
nen Mindereinnahmen, nicht gedeckten Ausgaben und Einsparungen zu beachten und einzuhalten. Der Nach-
weis hat für das Jahr 2024 bis zum 31.01.2026, für das Jahr 2025 bis zum 31.01.2027 und für das Jahr 2026 
zum 31.01.2028 zu erfolgen. 

 
3.) Dem Nachweis sind für das Jahr 2024 insbesondere Bestätigungen der Verbundorganisationen über die aufzu-

teilenden Einnahmen der Monate Januar bis Dezember 2019 und die Einnahmeaufteilungen sowohl für die Num-
mer 5.4.1.1 hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen als auch die für die nach Nummer 5.4.1.2 Richtlinien Zuwen-
dungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 2024 ermittelten tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der Monate Januar 
bis Dezember 2024, eine Bescheinigung einer Wirtschaftsprüferin oder eines Wirtschaftsprüfers über die tatsäch-
lichen Fahrgeldeinnahmen der Jahre 2019 und 2024 sowie die Anzahl der Abonnenten zu den jeweils genannten 
relevanten Stichtagen (30.04.2023 und 31.01.2025) beizufügen. 

 
4.) Dem Nachweis für das Jahr 2025 sind insbesondere Bestätigungen der Verbundorganisationen über die aufzu-

teilenden Einnahmen der Monate Januar bis Dezember 2019 und die Einnahmenaufteilung sowohl für die nach 
Nummer 5.4.1.1 Richtlinien Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 2025 hochgerechneten Fahrgeldein-
nahmen als auch für die nach Nummer 5.4.1.2 Richtlinien Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 2025 
ermittelten Fahrgeldeinnahmen der Monate Januar bis Dezember 2025 sowie eine Bescheinigung eines Wirt-
schaftsprüfers über die Fahrgeldeinnahmen der Jahre 2019 bis 2025 beizufügen. Sofern Nachweise über den 
Soll-Fahrgeldeinnahmen zuzurechnende Zahlungsausfälle nach Nummer 5.4.1.1 Richtlinien Zuwendungen 
Deutschlandticket ÖPNV NRW 2025 geführt werden, sind diese ebenfalls beizufügen. Soweit ein Einzelnachweis 
gemäß Nummer 5.4.5 Satz 6 Richtlinien Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 2025 geführt wird, sind 
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die betragsmäßigen Einsparungen von Vertriebsaufwendungen durch einen Wirtschaftsprüfer, Steuerberater 
oder vom Rechnungsprüfungsamt zu bescheinigen zu lassen. Weiterhin ist jeder Empfänger zu verpflichten, dem 
Nachweis die Anzahl der Abonnentinnen und Abonnenten im Sinne der Nummer 5.4.1.1 Richtlinien Deutschland-
ticket ÖPNV NRW 2025 zu den Stichtagen 30.04.2023 und 31.01.2026 beizulegen. 

 
5.) Dem Nachweis für das Jahr 2026 sind insbesondere Bestätigungen der Verbundorganisationen über die fiktive 

Aufteilung der Einnahmen nach Nummer 5.4.2 der Richtlinien Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 2026 
beizufügen. 

 
6.) Der Hochsauerlandkreis kann weitergehende Vorgaben für die Führung des Nachweises machen sowie die Vor-

lage weiterer Angaben und Nachweise verlangen, soweit dies insbesondere aufgrund der jeweils geltenden Richt-
linien Deutschlandticket NRW oder Rechtsvorschriften sowie weitergehender Anforderungen anderer Stellen 
(bspw. der Bewilligungsbehörde, der EU-Kommission oder des Landesrechnungshofes) erforderlich ist. Werden 
die geforderten Unterlagen und Nachweise nicht fristgerecht vorgelegt, kann die Ausgleichsleistung für das je-
weils abzurechnende Jahr ganz oder teilweise versagt werden. Bereits geleistete Abschlagszahlungen sind in-
soweit zurückzuzahlen. 

 
§ 9 Veröffentlichung nach Art. 7 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 
 
Der Hochsauerlandkreis ist über die auf Grundlage dieser allgemeinen Vorschrift gewährten Ausgleichsleistungen be-
richtspflichtig gem. Art. 7 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. Sofern dies für die Gewährleistung der Berichts-
pflicht nach Art. 7 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 erforderlich ist, können Daten, die im Zusammen-
hang mit dieser allgemeinen Vorschrift stehen, auch nachträglich von den Verkehrsunternehmen eingefordert werden. 
Verkehrsunternehmen, denen ein Ausgleich aufgrund dieser allgemeinen Vorschrift gewährt wird, können sich insoweit 
nicht auf die Vertraulichkeit bzw. die Geheimhaltung der von ihnen gemachten Angaben berufen. 
 
§ 10 Hinweise 
 
1.) Der Hochsauerlandkreis kann die von den Verkehrsunternehmen nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift 

beizubringenden Daten, Nachweise, Kalkulationen, Testate oder ähnliches selbst oder durch einen von ihm be-
stimmten, zur Verschwiegenheit verpflichteten Dritten prüfen lassen. Das Verkehrsunternehmen ist verpflichtet, 
auf entsprechendes Verlangen Einblick in die hierfür notwendigen Unterlagen zu gewähren. Die zuständige Be-
zirksregierung, das für Verkehr zuständige Ministerium des Landes Nordrhein-Westfalen, der Landesrechnungs-
hof Nordrhein-Westfalen, der Bundesrechnungshof und die Europäische Kommission sind berechtigt, Prüfungen 
vorzunehmen und dazu Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen anzufordern sowie die Verwendung 
der Zuwendung durch örtliche Erhebungen zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. Die Verkehrsun-
ternehmen haben daher alle für den Leistungserhalt erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten und die notwendi-
gen Auskünfte zu erteilen. Die für den Antrag maßgeblichen Unterlagen sind ab der Gewährung der Zuwendung 
zehn Jahre aufzubewahren. 

 
2.) Im Hinblick auf die Übermittlung und Verarbeitung von Betriebs-, Geschäfts- sowie ggf. personenbezogenen Da-

ten werden die jeweils geltenden rechtlichen Vorgaben beachtet. Es wird darauf hingewiesen, dass die sich aus 
den Antragsunterlagen und der Finanzhilfen ergebenden Daten durch den Hochsauerlandkreis verarbeitet wer-
den. 

 
3.) Die Verkehrsunternehmen werden darauf hingewiesen, dass es sich bei den Angaben um subventionserhebliche 

Tatsachen im Sinne von § 264 des Strafgesetzbuches handelt, und dass Subventionierungsbetrug nach dieser 
Vorschrift strafbar ist. Eine Doppelförderung ist ausgeschlossen. 

 
§ 11 Inkrafttreten und Geltungsdauer; Außerkrafttreten 
 
1.) Diese allgemeine Vorschrift tritt rückwirkend mit Wirkung zum 01.01.2026 in Kraft. 
 
2.) Die Tarifpflicht nach § 2 und die Ausgleichsgewährung sowie Systematik nach dieser allgemeinen Vorschrift sind 

bis auf weiteres unbefristet. Sie können je nach geltender Rechtslage befristet werden. 
 
3.) Der Hochsauerlandkreis kann diese allgemeine Vorschrift und die damit verbundene Pflicht zur Anerkennung des 

Deutschlandtickets mit einer angemessenen Ankündigungsfrist außer Kraft setzen, insbesondere wenn der Bund 
oder das Land keine ausreichende Unterstützung des Deutschlandtickets mehr sicherstellen, um die auf Basis 
der allgemeinen Vorschrift bestehenden Ausgleichsansprüche vollumfänglich zu befriedigen. 

 
Anlage 1: Ausgleichsberechnung 2026 
Anlage 2 Antragsformular 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Vorstehende Satzung vom 30. März 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht und ersetzt die im Amtsblatt vom 14. 
Juli 2025 öffentlich bekannt gemachte Satzung. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der KrO NRW beim Zustan-
dekommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn, 
 
a.) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-verfahren wurde nicht durchge-

führt, 
 

b.) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 

c.) der Landrat hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet, oder 
 

d.) der Form- und Verfahrensfehler ist gegenüber dem Hochsauerlandkreis vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Meschede, 30.03.2026 
 
In Vertretung 
gez. 
Dr. Klaus Drathen 
Kreisdirektor 
 

  



Anlage 1 – Ausgleichsberechnung Deutschlandticket 2026 

1. Das Verkehrsunternehmen erhält als pauschalen Ausgleich vorbehaltlich der 

nachstehenden Regelungen den prozentualen Anteil am bundesweiten 

Gesamtausgleichsbetrag, den das Verkehrsunternehmen als Anteil am 

Gesamtausgleich gemäß der Nummern 5.4.1 bis 5.4.3 und 5.4.5 der Richtlinien 

Deutschlandticket-Billigkeitsleistungen ÖPNV 2025 für das Jahr 2025 unter 

Anwendung der Maßgaben nach den Nummern 5.4.1 bis 5.4.4 den Richtlinien 

Deutschlandticket 2026 erhalten hätte.  

2. Der Betrag nach Ziffer 1 wird zudem durch einen Vergleich der Betriebsleistungen 

im Jahr 2025 mit den Betriebsleistungen im Jahr 2026 je Verkehrsunternehmen an 

den Gesamtbetriebsleistungen verhältnismäßig korrigiert, sodass verkehrliche 

Veränderungen entsprechend berücksichtigt werden. 

3.  Im Einzelnen: 

Berechnungs-
positionen 

Betrag gem. 
Festsetzung des 
Ausgleichs für 
20251 

Betrag gemäß 
fiktiver 
Einnahmenaufte
ilung2 

Fortschreib-
ungsfaktor 

Fiktiver Betrag 
für die 
Ausgleichsbere
chnung 2026 

Richtlinien-
bezug 

Soll-
Fahrgeldeinnah
men 2025 

  0,026  5.4.1 

Ist-
Fahrgeldeinnah
men aus 
Deutschlandtick
et 2025 

  (Fortschreibungs-
faktor wird vom 
Land mitgeteilt) 

 5.4.2 

Ist-
Fahrgeldeinnah
men aus 
Restsortiment 
2025 

  0,026  5.4.2 

Minderung 
Erstattungsleist
ungen SGB IX 
aus 2025 

    5.4.3 

Minderung 
Ausgleich aus 
AV aus 2025 

    5.4.4 

 
1 Betrag entspricht zunächst der Festsetzung des Ausgleichs zu September 2026 und für die 
Schlussabrechnung dem Betrag aus dem Schlussverwendungsnachweis zum 31.03.2028.  
2 Betrag entspricht den jeweils für das Jahr 2025 durch die D-TIX ermittelten und maßgeblich zu 
berücksichtigenden Beträgen, für den Schlussverwendungsnachweis zum 31.03.2028 sind die zuletzt 
gültigen Beträge der D-TIX zu verwenden. 
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Anlage 1 – Ausgleichsberechnung Deutschlandticket 2026 

vermiedene 
oder ersparte 
Aufwendungen 
aus 2025 

    5.4.3 

Fiktiver Ausgleichsbetrag 2025  5.4 

Anpassungsfaktor gem. Ziff. 5.4.2 Richtlinie 2026 (Anpassungs-
faktor wird vom 
Land mitgeteilt) 

5.4.2 

Fiktiver Ausgleich unter Berücksichtigung des Anpassungsfaktors = 
Pauschale je Verkehrsunternehmen gemäß Richtlinie 2026 

 5.4 

Korrekturfaktor für verkehrliche Veränderungen im Hochsauerlandkreis je 
Verkehrsunternehmen (Korrekturfaktor Aufgabenträger)3 

  

Pauschale je Verkehrsunternehmen gemäß Richtlinie 2026 unter 
Berücksichtigung des Korrekturfaktors Aufgabenträger 

 =  

Pauschale je Verkehrsunternehmen 

  

 

4. Der Betrag, den der Hochsauerlandkreis an die Verkehrsunternehmen insgesamt 

gewährt, ist begrenzt auf die ihm nach der geltenden Richtlinie Deutschlandticket 

gewährte Pauschale. Sollten die vom Land Nordrhein-Westfalen nach der Richtlinie 

Deutschlandticket zur Verfügung gestellte Pauschale nicht ausreichen, um alle 

ausgleichsfähigen Schäden zu decken, erfolgt eine anteilige prozentuale Kürzung 

des pauschalen Ausgleichs je Verkehrsunternehmen. Sollte das Land Nordrhein-

Westfalen die dem Hochsauerlandkreis zur Verfügung gestellte Pauschale mit 

weiteren Mitteln erhöhen, wird die nach Ziffer 3 berechnete Pauschale je 

Verkehrsunternehmen entsprechend anteilig erhöht. 

5. Die Verkehrsunternehmen können einen Antrag auf monatliche Vorauszahlung 

stellen. Die Vorauszahlungen betragen jeweils 7 Prozent des an das 

Verkehrsunternehmen gewährten vorläufigen Ausgleichs für das Jahr 2025 und 

nach Entscheidung über einen konkretisierenden Antrag 7 Prozent des danach 

festgestellten fiktiven Ausgleichsbetrags für 2025. Soweit der Hochsauerlandkreis 

keine weiteren Vorgaben zur Antragstellung vorgibt, kann der Antrag auf monatliche 

Vorauszahlung in Textform (§ 126b BGB) erfolgen. 

 
3 Abweichungen vom Anteil an den Gesamtbetriebsleistungen je Verkehrsunternehmen im Vergleich zu 
2025:  

(
𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡𝑏𝑒𝑡𝑟𝑖𝑒𝑏𝑠𝑙𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔 2025

𝐵𝑒𝑡𝑟𝑖𝑒𝑏𝑠𝑙𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑉𝑈 2025
) ÷ (

𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡𝑏𝑒𝑡𝑟𝑖𝑒𝑏𝑠𝑙𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔 2026

𝐵𝑒𝑡𝑟𝑖𝑒𝑏𝑠𝑙𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑉𝑈 2026
) 
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1. Antragstellerin / Antragsteller

Institution

Anschrift

PLZ, Ort

Ansprechperson

Telefon

E-Mail

Bank

IBAN

2. Ermittlung des pauschalen Ausgleichs

Betrag gemäß 

Festsetzung des 

Ausgleichs für 

2025 *

Betrag gemäß fiktiver 

Einnahmenaufteilung 

unter Berücksichtigung 

struktureller 

Veränderungen EAV **

Fortschrei-

bungsfaktor

Fiktiver Betrag für 

Ausgleichs-

berechnung 2026

Richtlinienbezug

Soll Fahrgeldeinnahmen 2025 100.000.000,00 € nicht relevant 2,60000% 102.600.000,00 € 5.4.1

Ist - Fahrgeldeinnahmen aus Deutschlandticket 2025 0,00 €

5.4.2 (Nachweis ist beizufügen; 

Fortschreibungsfaktor wird vom 

Land mitgeteilt)

Ist - Fahrgeldeinnahmen aus Restsortiment 2025 2,60000% 0,00 € 5.4.2 (Nachweis ist beizufügen)

Minderung der Erstattungsleistung nach SGB IX für 2025 nicht relevant nicht relevant 0,00 € 5.4.3

Minderung aus allgemeinen Vorschriften 2025 nicht relevant nicht relevant 0,00 € 5.4.4

Ersparte Aufwendungen 2025 nicht relevant nicht relevant 0,00 € 5.4.3

102.600.000,00 € 5.4

5.4 (Betrag wird vom Land 

mitgeteilt)

5.4 (Betrag wird vom Land 

mitgeteilt)

#DIV/0!
5.4 (Betrag wird vom Land 

mitgeteilt)

#DIV/0! 5.4

*   Für Antrag zum 30.09.2026 Beträge aus dann aktueller Festsetzung des Ausgleichs 2025, für Schlussverwendungsnachweis zum 31.03.2028 Beträge 

    gemäß Festsetzung des Ausgleichs 2025 mit Stand vom 31.12.2027

** Für Antrag zum 30.09.2026 Beträge laut Prognosen von D-TIX und Verbünden mit Stand vom Sommer 2025, für Schlussverwendungsnachweis 

    zum 31.03.2028 Beträge gemäß Berechnungen D-TIX und Verbünden aus Frühjahr 2028

Mit diesem Antrag versichert die Antragstellerin oder der Antragsteller, dass die Zuwendungen

a) nicht zur Finanzierung terroristischer Aktivitäten eingesetzt werden und

b) die Antragstellerin oder der Antragssteller keine terroristische Vereinigung ist oder terroristische Vereinigungen unterstützt. 

Hinweis:

Es handelt sich bei den vorgenannten Angaben um subventionserhebliche Tatsachen im Sinne von 

§ 264 des Strafgesetzbuches. Subventionsbetrug ist nach dieser Vorschrift strafbar.

Antrag auf Gewährung einer Zuwendung

 zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem 

Deutschlandticket im Jahr 2026 in Nordrhein-Westfalen

Bundesweiter Gesamtausgleichsbetrag 2026

Bundesweite Summe der fiktiven Ausgleichsbeträge 2025

Anteil bundesweiter Gesamtausgleichsbetrag 2026 an fiktiven Ausgleichsbeträgen = Anpassungsfaktor

Fiktiver Ausgleich des Empfängers unter Berücksichtigung des Anpassungsfaktors = Beantragte Zuwendung

Sich daraus ergebender fiktiver Ausgleichsbetrag 2025

Anlage 2  – Antragsformular
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104 BEKANNTMACHUNG GEM. §§ 8 FF. DER 9. VERORDNUNG ÜBER DIE DURCHFÜHRUNG DES BUN-

DESIMMISSIONSSCHUTZGESETZES (VERORDNUNG ÜBER DAS GENEHMIGUNGSVERFAHREN – 9. 
BIMSCHV) I.V.M. 10 BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZGESETZ (BIMSCHG) 

 
Die Diabaswerk Halbeswig GmbH & Co. KG, v. d. GF Dr. Michael Pescher mit Sitz in 42349 Wuppertal hat beim Hoch-
sauerlandkreis, als zuständiger Genehmigungsbehörde, gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 Abs. 3 ZuStVO NRW, mit Datum vom 
04.03.2026 eine Genehmigung gem. § 16 BImSchG für die Erweiterung des bestehenden Steinbruchs nach Südosten 
um 5,5 ha, Überarbeitung des Wiedernutzbarmachungskonzeptes auf der gesamten Steinbruchfläche, Verlängerung 
der Frist zur Rekultivierung des gesamten Abgrabungsgeländes bis zum 31.12.2051 im Gemeindegebiet Bestwig, Ge-
markungen Velmede, Ramsbeck und Heringhausen beantragt. 
 
Gemäß § 1 Abs. 1 in Verbindung mit Ziffer 2.1.1 des Anhanges 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen 
(4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) und den Bestimmungen des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das beantragte Vorhaben einer Genehmigung nach diesen Vorschriften. 
 
Ebenso unterliegt das Vorhaben der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung, die als unselbstän-
diger Teil dieses Genehmigungsverfahrens umgesetzt wird. Ein UVP-Bericht wurde vorgelegt. 
 
Das beantragte Vorhaben wird hiermit gem. §§ 8 ff. der 9. BImSchV i.V.m. § 10 BImSchG bekannt gemacht.  
 
Sofern die Genehmigung erteilt wird, beabsichtigt die Antragstellerin, den Antragsgegenstand nach Vollziehbarkeit der 
Genehmigung zu verwirklichen. Die Anlage soll nach Genehmigung in Betrieb genommen werden.  
 
Der Genehmigungsantrag und die dazugehörigen Unterlagen, liegen in der Zeit vom 28.04.2026 bis 27.05.2026 auf der 
Internetseite des Hochsauerlandkreises 
https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/bekanntmachung-oeff 
aus.  
 
Das Vorhaben wird außerdem über das zentrale UVP-Portal des Landes Nordrhein-Westfalen unter https://uvp-ver-
bund.de/startseite bekannt gemacht.  
 
Auf Verlangen wird Ihnen eine leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt um auch den Belangen 
von Personen Rechnung zu tragen, die keinen oder keinen ausreichenden Zugang zum Internet haben. Die Ausle-
gungsfrist verlängert sich hierdurch nicht. Wenden Sie sich hierzu bitte an die Genehmigungsbehörde per E-Mail an 
immissionsschutz@hochsauerlandkreis.de, telefonisch unter 02961/943295 oder schriftlich an folgende Adresse: Hoch-
sauerlandkreis, FD 42, Am Rothaarsteig 1, 59929 Brilon. 
 
Nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 der 9. BImSchV muss die Bekanntmachung auch Bezeichnung des für das Vorhaben entschei-
dungserheblichen Berichte und Empfehlungen, die der Genehmigungsbehörde zum Zeitpunkt des Beginns des Beteili-
gungsverfahrens vorliegen, enthalten. Hierzu gehören neben dem UVP-Bericht, insbesondere:  
 

Lfd.-Nr.:/ 
Register 

Bezeichnung der Unterlagen Stichwortartige  
Charakterisierung 

0 Inhaltsübersicht  

1 Antrag Antragsformular 1, Übersicht Flurstücke. Kurzbeschreibung 

2 Pläne Amtliche Basiskarte NRW, Topographische Karte mit Anga-
ben der Hauptwindrichtung, Lageplan mit Umgebungsbebau-
ung, Auszug aus dem Flächennutzungsplan 

3 Bauvorlagen Antragsformular für den baulichen Teil, Katasterplan, Abbau-
planung – Endstand, Abbauplanung – Zwischenstand, Ab-
bau- und Verfüllplanung – Zwischenstand, Abbau- und Ver-
füllplanung - Endabbaubestand, Profilschnitte und Profilli-
nien, Standsicherheitsnachweis 

4 Anlage und Betrieb Anlagen- und Betriebsbeschreibung, Fließbild, Staubemissi-
onsprognose, Sprenggutachten, Geräuschimmissionsprog-
nose, hydrogeologisches Gutachten, Formulare 2 bis 7 

5 Unterlagen zur Umweltverträglich-
keitsprüfung und zum Naturschutz 

UVP-Bericht, landschaftspflegerischer Begleitplan, Arten-
schutzprüfung, Fachbeitrag Tiere und Pflanzen 

6 Sonstige Unterlagen Erklärungen zum Arbeitsschutz, Berechnung der Sicherheits-
leistung, Einverständnis der Eigentümer 

 
Etwaige Einwendungen gegen das Vorhaben können innerhalb der Einwendungsfrist vom 28.04.2026 bis 29.06.2026 
schriftlich bei Genehmigungsbehörde oder elektronisch (E-Mail: immissionsschutz@hochsauerlandkreis.de) erhoben 
werden. Die Einwendungen sollen den Namen sowie die vollständige leserliche Anschrift des Einwenders enthalten. 

https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/bekanntmachung-oeff
https://uvp-verbund.de/nw
https://uvp-verbund.de/nw
mailto:immissionsschutz@hochsauerlandkreis.de
mailto:immissionsschutz@hochsauerlandkreis.de
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Mit Ablauf dieser Frist sind für das Genehmigungsverfahren alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf beson-
deren privatrechtlichen Titeln beruhen.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Einwendungen dem Antragsteller sowie den Behörden, deren Aufgabenbereich 
durch die Einwendungen berührt werden, bekanntzugeben sind. Auf Verlangen des Einwenders werden Name und 
Anschrift vor der Bekanntgabe des Inhalts unleserlich gemacht, wenn diese zur ordnungsgemäßen Durchführung des 
Verwaltungsverfahrens nicht erforderlich sind.  
 
Nach Ablauf der Einwendungsfrist entscheidet die Genehmigungsbehörde nach Ausübung pflichtgemäßen Ermessens 
darüber, ob ein Erörterungstermin durchgeführt wird, um die form- und fristgerecht erhobenen Einwendungen zu erör-
tern, soweit dies für die Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen von Bedeutung sein kann. Beim Erörterungstermin 
soll denjenigen, die Einwendungen erhoben haben, Gelegenheit gegeben werden, ihre Einwendungen zu erläutern. Die 
Entscheidung, ob ein Erörterungstermin durchgeführt wird, wird öffentlich bekannt gemacht. 
 
Sofern ein Erörterungstermin durchgeführt wird, findet dieser wie folgt statt: 
 
Datum: 22.07.2026 
Uhrzeit: 10:00 Uhr 
Ort: Großer Sitzungssaal 
 Am Rothaarsteig 1 
 59929 Brilon 
 
Kann die Erörterung nach Beginn des Termins an dem festgesetzten Tag nicht abgeschlossen werden, so wird sie am 
nächsten Tag zur gleichen Zeit am gleichen Ort fortgesetzt. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass form- und fristgerecht erhobene Einwendungen auch bei Ausbleiben des Antragstel-
lers oder der Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert werden. 
 
Der Erörterungstermin ist öffentlich. Ein Recht zur Teilnahme haben neben den Vertretern der beteiligten Behörden, der 
Antragsteller und diejenigen, die rechtzeitig bei den Auslegungsstellen Einwendungen erhoben haben. Sonstige Perso-
nen können als Zuhörer an dem Termin teilnehmen, sofern genügend freie Plätze zur Verfügung stehen. Gesonderte 
Einladungen zum Erörterungstermin ergehen nicht mehr. 
 
Sollte der Erörterungstermin wegfallen oder vertagt werden, wird die Entscheidung hierüber nach Ablauf der Einwen-
dungsfrist öffentlich bekannt gemacht. 
 
Durch Einsichtnahme in die Antragsunterlagen und Teilnahme am Erörterungstermin entstehende Kosten können nicht 
erstattet werden. 
 
Die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen und den Genehmigungsantrag an die Personen, die Einwen-
dungen erhoben haben, kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. 
 
Auf die für die Beteiligung der Öffentlichkeit maßgebenden Vorschriften (Bundes-Immissionsschutzgesetz, 9. Verord-
nung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) wird hingewiesen.  
 
Brilon, 21.04.2026 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
 
Az: 42.40110-2026-04 
 
Im Auftrag 
gez.  
Kraft 
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105 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG GEMÄß § 5 ABS. 2 DES GESETZES ÜBER DIE UMWELTVERTRÄG-

LICHKEITSPRÜFUNG (UVPG) 
 

Antrag der Trianel Windpark Sundern GmbH & Co. KG 
auf Erteilung einer Genehmigung gem. § 16b Abs. 7 BImSchG 

 
im Stadtgebiet Sundern 

 
Die Trianel Windpark Sundern GmbH & Co. KG, v.d. Trianel Wind und Solar Verwaltungs GmbH, v.d. Herrn GF Dr. 
Markus Hakes mit Sitz in 52070 Aachen hat beim Hochsauerlandkreis, als zuständiger Genehmigungsbehörde, am 
05.03.2026 die Erteilung einer Genehmigung gem. § 16b Abs. 7 BImSchG im Stadtgebiet Sundern, Gemarkung Hagen, 
Flur 4, Flurstücke 85, 92, 78, 7, 71, 2, 3 und 50 beantragt. 
 
Gegenstand des Antrags ist die: 
Errichtung und der Betrieb von zwei Windenergieanlagen; hier: Typenwechsel vom Typ Enercon E-175 EP5 E1 
auf Enercon E-175 EP5 E2 mit einer Nennleistung von je 7.000 kW (WEA 13 und 14) 
 
Das Vorhaben gehört zu den unter Ziffer 1.6.2 des Anhangs 1 der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) genannten Anlagen.  
 
Da in dem vorangegangenen Genehmigungsverfahren 42.40572-2023-04 bereits eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
durchgeführt wurde, ist gem. § 9 Abs. 1 UVPG eine allgemeine UVP-Vorprüfung über die beantragten Änderungen 
durchzuführen. Die allgemeine Vorprüfung wird als überschlägige Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 3 
UVPG aufgeführten Kriterien durchgeführt. 
 
Durch die Änderung des Anlagentyps wird der Standort und die bereits genehmigten Anlagendimensionen (Nabenhöhe, 
Rotorblätter etc.) nicht verändert. Es werden mit dem neuen Anlagentyp nur Anlagenkomponenten verändert bzw. mo-
dernisiert, ebenso wird der Betriebsmodus geändert. Es ändert sich der Betriebsmodus der WEA und somit die Schal-
lemissionen. Weitere umweltrelevante Änderungen erfolgen nicht. Gemäß Deltaprüfung sind somit nur Anforderungen 
bzgl. der Schallemissionen zu prüfen. 
 
Die Schallleistungspegel werden voraussichtlich an allen für die WEA relevanten Immissionsorten, unter Berücksichti-
gung der bestehenden Vorbelastung, die Immissionsrichtwerte eingehalten bzw. maximal um 1 dB(A) überschritten, 
was gemäß TA Lärm Nr. 3.2.1 aufgrund der Vorbelastung zulässig ist. 
 
Durch die beantragten Änderungen sind keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen auf die in der Anlage 3 
UVPG aufgeführte Schutzkriterien zu erwarten.  
  
Nach Prüfung der Sach- und Rechtslage wird daher entschieden, dass keine UVP-Pflicht für das geplante Vorhaben im 
Rahmen der Änderungsgenehmigung besteht. 
 
Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar (§ 5 Abs. 3 UVPG).  
 
Die Bekanntmachung der Feststellung erfolgt nach § 5 Abs. 2 UVPG. 
 
Brilon, 21.04.2026 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
42.40124-2026-04 
 
Im Auftrag 
gez.  
Kraft 
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106 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG GEMÄß § 5 ABS. 2 DES GESETZES ÜBER DIE UMWELTVERTRÄG-

LICHKEITSPRÜFUNG (UVPG) 
 

Antrag der Lübke & Vogt Immobilien u. Anlagen GmbH & Co. KG 
auf Erteilung einer Genehmigung gem. § 16 BImSchG 

 
im Stadtgebiet Sundern 

 
Die Lübke & Vogt Immobilien u. Anlagen GmbH & Co. KG, v. d. Lübke & Vogt Vermietung u. Verpachtung GmbH, v. d. 
GF Christof Domeisen mit Sitz in 59846 Sundern hat beim Hochsauerlandkreis, als zuständiger Genehmigungsbehörde, 
am 23.03.2026 die Erteilung einer Genehmigung gem. § 16 BImSchG im Stadtgebiet Sunden, Gemarkung Stemel, Flur 
4, Flurstück 300 beantragt. 
 
Gegenstand des Antrags ist die: 
Nutzungsänderung der Halle 14 durch Erweiterung um einen Standort für die Nachbearbeitung der Teile, einen 
Standort zur automatisierten Endkontrolle und Betrieb einer Roboterzelle mit integrierter Vulkanisationspresse 
 
Das Vorhaben gehört zu den unter Ziffer 10.7.1.2 des Anhangs 1 der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) genannten Anlagen.  
 
Das Vorhaben fällt unter Nr. 10.3.2 der Anlage 1 UVPG. Gem. § 9 Abs. 2 i. V. m. § 7 Abs. 2 UVPG ist für das Ände-
rungsvorhaben eine standortbezogene Vorprüfung zur Feststellung der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung durchzuführen. Bei der standortbezogenen Vorprüfung handelt es sich um eine überschlägige Prüfung 
in zwei Stufen. In der ersten Stufe wird geprüft, ob bei dem Vorhaben besondere örtliche Gegebenheiten gemäß den in 
Anlage 3 Nummer 2.3 aufgeführten Schutzkriterien vorliegen. Ergibt die Prüfung in der ersten Stufe, dass keine beson-
deren örtlichen Gegebenheiten vorliegen, so besteht keine UVP-Pflicht.   
 
Die Bewertung im Rahmen einer vorgeschriebenen überschlägigen Prüfung anhand der vorgelegten Unterlagen sowie 
eigener Recherchen und der für die Entscheidung maßgeblichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften ergab, dass 
keine besonderen örtlichen Gegebenheiten vorliegen.    
 
Das beantragte Vorhaben bedarf daher keiner Umweltverträglichkeitsprüfung. 
 
Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar (§ 5 Abs. 3 UVPG).  
 
Die Bekanntmachung der Feststellung erfolgt nach § 5 Abs. 2 UVPG. 
 
Brilon, 21.04.2026 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
42.40170-2026-04 
 
Im Auftrag 
gez.  
Kraft 
 

 

107 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG GEMÄß § 10 DES BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZGESETZES (BIM-

SCHG) I. V. M. § 21 A DER 9. VERORDNUNG ZUR DURCHFÜHRUNG DES BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZ-
GESETZES (9. BIMSCHV) 

 
Antrag der Windenergie Im Bruch GbR, v.d. Herrn Steffen Lackmann 

auf Erteilung einer Genehmigung gem. § 4 BImSchG für die Errichtung und den Betrieb einer Windenergiean-
lage vom Typ Vestas V172-7.2 mit einer Nabenhöhe von 175 m, einem Rotordurchmesser von 172 m, einer 

Gesamthöhe von 261 m und einer Nennleistung von 7.200 kW (WEA 4) 
 

im Stadtgebiet Marsberg 
 

-Erteilung der Genehmigung- 
 
Der Hochsauerlandkreis hat, als zuständige Genehmigungsbehörde, der Windenergie Im Bruch GbR v.d. Herrn Steffen 
Lackmann, Vattmannstraße 3, 33100 Paderborn auf ihren Antrag vom 25.06.2025 die Genehmigung gem. § 4 BImSchG 
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für die Errichtung und den Betrieb einer Windenergieanlage vom Typ Vestas V172-7.2 mit einer Nabenhöhe von 175 
m, einem Rotordurchmesser von 172 m, einer Gesamthöhe von 261 m und einer Nennleistung von 7.200 kW (WEA 4) 
in der Gemarkung Niedermarsberg, Flur 4, Flurstücke 363, 367, 3 am 07.04.2026 erteilt. 
 
Gemäß § 1 Abs. 1 in Verbindung mit Ziffer 1.6.2 des Anhanges 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen 
(4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) und den Bestimmungen des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das beantragte Vorhaben einer Genehmigung nach diesen Vorschriften. 
 
Die Genehmigung wird im nachstehend aufgeführten Umfang entsprechend den Antragsunterlagen, die verbindlicher 
Bestandteil der Genehmigung sind, wie folgt erteilt:  
 
Errichtung und Betrieb von einer Windenergieanlage einschließlich der zugehörigen Anlagenteile und Neben-
einrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 2 der 4. BImSchV mit folgenden Kenndaten: 
 
Bezeichnung:   WEA 4 
Typ:    Vestas V172-7.2 
Nennleistung [kW]:  7.200 
Nabenhöhe [m]:  175 
Rotordurchmesser [m]: 172 
Gesamthöhe [m]:  261 
Gemarkung:   Niedermarsberg 
Flur:    4 
Flurstücke:   363, 367 und 3 
 
Eingeschlossene Genehmigungen 
Die Genehmigung schließt gemäß § 13 BImSchG folgende Entscheidungen ein: 

• die Baugenehmigung und  

• Zustimmung gem. § 14 LuftVG 
 
Nebenbestimmungen 
Der Genehmigungsbescheid enthält Nebenbestimmungen zur Sicherstellung des Immissionsschutzes, zum Baurecht 
und zum Brandschutz, zum Natur- und Artenschutz, zu Belangen des Arbeitsschutzes, zum Gewässerschutz, zur Kenn-
zeichnung als Luftfahrthindernis und zur Geologie.  
 
Die Entscheidung über den Antrag wird hiermit auf Antrag gem. § 10 Abs. 8 BImSchG i.V.m. § 21a der 9. BImSchV 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Genehmigungsbescheid kann auf der Internetseite des Hochsauerlandkreises 
(https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/bekanntmachung-o-
eff) in der Zeit vom 22.04.2026 bis zum 05.05.2026 eingesehen werden.  
 
Auf Verlangen wird Ihnen eine leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt um auch den Belangen 
von Personen Rechnung zu tragen, die keinen oder keinen ausreichenden Zugang zum Internet haben. Die Ausle-
gungsfrist verlängert sich hierdurch nicht. Wenden Sie sich hierzu bitte an die Genehmigungsbehörde per E-Mail an 
immissionsschutz@hochsauerlandkreis.de, telefonisch unter 02961/943306 oder schriftlich an folgende Adresse: Hoch-
sauerlandkreis, FD 42, Am Rothaarsteig 1, 59929 Brilon. 
 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid Dritten gegenüber, die keine Einwendungen erhoben haben, als 
zugestellt. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Sie können gegen den Bescheid Klage erheben. Dabei müssen Sie Folgendes beachten: 
 
Sie müssen Ihre Klage 
•  innerhalb eines Monats, nachdem Ihnen der Bescheid zugestellt wurde 
•  beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster 
erheben. 
 
Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Anfechtungsklage gegen eine Zulassung einer Windener-
gieanlage an Land mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Absatz 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichts-
ordnung kann nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Zulassung gestellt und begründet werden (§ 63 Abs. 
2 S. 1 BImSchG). 
 
Brilon, 21.04.2026 

https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/bekanntmachung-oeff
https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/bekanntmachung-oeff
mailto:immissionsschutz@hochsauerlandkreis.de
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Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
Az: 42.40363-2025-04 
 
Im Auftrag 
gez.  
Kraft 
 

 

108 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG GEMÄß § 10 DES BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZGESETZES (BIM-

SCHG) I. V. M. § 21 A DER 9. VERORDNUNG ZUR DURCHFÜHRUNG DES BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZ-
GESETZES (9. BIMSCHV) 

 
Antrag der Windpark Lattenberg Dienstleistungs GmbH, v.d. GF Markus Burghardt auf Erteilung einer Geneh-
migung nach § 4 BImSchG für die Errichtung und den Betrieb von fünf Windenergieanlagen (WEA 01-05) des 
Typs Nordex N163 mit einer Nabenhöhe von 164 m, einer Gesamthöhe von 245,5 m und einer Nennleistung 

von jeweils 7 MW 
 

im Stadtgebiet Arnsberg 
 

-Erteilung der Genehmigung- 
 
Der Hochsauerlandkreis hat, als zuständige Genehmigungsbehörde, der Windpark Lattenberg Dienstleistungs GmbH, 
v.d. GF Markus Burghardt, Rönkhauser Straße 26, 59757 Arnsberg auf ihren Antrag vom 15.07.2025 die Genehmigung 
gem. § 4 Abs. 1 BImSchG für die Errichtung und den Betrieb von fünf Windenergieanlagen (WEA 01-05) des Typs 
Nordex N163 mit einer Nabenhöhe von 164 m, einer Gesamthöhe von 245,5 m und einer Nennleistung von jeweils 7 
MW in der Gemarkung Oeventrop, Flur 10, Flurstück 64, Flur 14, Flurstücke 96, 95, 147, 148, 149, 100, 105, Flur 6, 
Flurstück 106 am 27.03.2026 erteilt. 
 
Gemäß § 1 Abs. 1 in Verbindung mit Ziffer 1.6.2 des Anhanges 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen 
(4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) und den Bestimmungen des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das beantragte Vorhaben einer Genehmigung nach diesen Vorschriften. 
 
Die Genehmigung wird im nachstehend aufgeführten Umfang entsprechend den Antragsunterlagen, die verbindlicher 
Bestandteil der Genehmigung sind, wie folgt erteilt:  
 
Errichtung und Betrieb von fünf Windenergieanlage (WEA) einschließlich der zugehörigen Anlagenteile und 
Nebeneinrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 2 der 4. BImSchV mit folgenden Kenndaten: 
 
Bezeichnung:   WEA 01 
Typ:    Nordex N163 
Anlage-Nr.:   8194929.1 
Nennleistung [kW]:  7.000 
Nabenhöhe [m]:  164 
Rotordurchmesser [m]: 163 
Gesamthöhe [m]:  245,5 
Gemarkung:   Oeventrop 
Flur:    6 / 10 
Flurstücke:   106 / 64 
 
Bezeichnung:   WEA 02 
Typ:    Nordex N163 
Anlage-Nr.:   8194929.2 
Nennleistung [kW]:  7.000 
Nabenhöhe [m]:  164 
Rotordurchmesser [m]: 163 
Gesamthöhe [m]:  245,5 
Gemarkung:   Oeventrop 
Flur:    14 
Flurstücke:   96, 95 
 
Bezeichnung:   WEA 03 
Typ:    Nordex N163 
Anlage-Nr.:   8194929.3 



 

212 
 

Nennleistung [kW]:  7.000 
Nabenhöhe [m]:  164 
Rotordurchmesser [m]: 163 
Gesamthöhe [m]:  245,5 
Gemarkung:   Oeventrop 
Flur:    14 
Flurstücke:   95 
 
Bezeichnung:   WEA 04 
Typ:    Nordex N163 
Anlage-Nr.:   8194929.4 
Nennleistung [kW]:  7.000 
Nabenhöhe [m]:  164 
Rotordurchmesser [m]: 163 
Gesamthöhe [m]:  245,5 
Gemarkung:   Oeventrop 
Flur:    14 
Flurstücke:   147, 148, 100 
 
Bezeichnung:   WEA 05 
Typ:    Nordex N163 
Anlage-Nr.:   8194929.5 
Nennleistung [kW]:  7.000 
Nabenhöhe [m]:  164 
Rotordurchmesser [m]: 163 
Gesamthöhe [m]:  245,5 
Gemarkung:   Oeventrop 
Flur:    14 
Flurstücke:   149, 147, 105 
 
Eingeschlossene Genehmigungen 
Die Genehmigung schließt gemäß § 13 BImSchG folgende Entscheidungen ein: 

• die Baugenehmigung gemäß §§ 64, 74 BauO NRW 2018 

• Zustimmung gemäß § 14 Abs. 1 LuftVG 

• Forstrechtliche Genehmigung nach § 9 Abs. 1 BWaldG und § 39 LFoG 

• Befreiung gem. § 67 BNatSchG von den entgegenstehenden Festsetzungen des Landschaftsplanes Arnsberg 
 
Nebenbestimmungen 
Der Genehmigungsbescheid enthält Nebenbestimmungen zum Immissionsschutz, zur Bauausführung, zum Brand-
schutz, zum Arbeitsschutz, zum Gewässerschutz, zum Naturschutz, zum Forstrecht, zur Flugsicherung und zur Geolo-
gie. 
 
Die Entscheidung über den Antrag wird hiermit gem. § 10 Abs. 8 BImSchG i.V.m. § 21a der 9. BImSchV öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Der Genehmigungsbescheid kann auf der Internetseite des Hochsauerlandkreises 
(https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/bekanntmachung-o-
eff) in der Zeit vom 22.04.2026 bis zum 05.05.2026 eingesehen werden.  
 
Daneben sind der Bekanntmachungstext, der Genehmigungsbescheid und seine Begründung während der genannten 
Auslegungszeit über das zentrale UVP-Portal des Landes Nordrhein-Westfalen unter https://www.uvp-verbund.de/start-
seite abrufbar.  
 
Auf Verlangen wird Ihnen eine leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt um auch den Belangen 
von Personen Rechnung zu tragen, die keinen oder keinen ausreichenden Zugang zum Internet haben. Die Ausle-
gungsfrist verlängert sich hierdurch nicht. Wenden Sie sich hierzu bitte an die Genehmigungsbehörde per E-Mail an 
immissionsschutz@hochsauerlandkreis.de, telefonisch unter 02961/943295 oder schriftlich an folgende Adresse: Hoch-
sauerlandkreis, FD 42, Am Rothaarsteig 1, 59929 Brilon. 
 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid Dritten gegenüber, die keine Einwendungen erhoben haben, als 
zugestellt. 
 
  

https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/bekanntmachung-oeff
https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/bekanntmachung-oeff
mailto:immissionsschutz@hochsauerlandkreis.de
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Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Sie können gegen den Bescheid Klage erheben. Dabei müssen Sie Folgendes beachten: 
 
Sie müssen Ihre Klage 
•  innerhalb eines Monats, nachdem Ihnen der Bescheid zugestellt wurde 
•  beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster 
erheben. 
 
Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Anfechtungsklage gegen eine Zulassung einer Windener-
gieanlage an Land mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Absatz 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichts-
ordnung kann nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Zulassung gestellt und begründet werden (§ 63 Abs. 
2 S. 1 BImSchG). 
 
Brilon, 21.04.2026 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
Az: 42.40406-2025-04 
 
Im Auftrag 
gez.  
Kraft 
 

 

109 BEKANNTMACHUNG ÜBER DIE AUFLÖSUNG DES WASSER- UND BODENVERBANDES NIERBACH-, 

VALME- UND BILMECKETAL, BESTWIG, SOWIE AUFFORDERUNG ETWAIGER GLÄUBIGER ZUR AN-
MELDUNG IHRER ANSPRÜCHE 

 
Artikel I 

 
Der Wasser- und Bodenverband Nierbach-, Valme- und Bilmecketal im Gebiet der Gemeinde Bestwig wird durch Ent-
scheidung der Aufsichtsbehörde gemäß § 62 des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz 
– WVG) vom 12.02.1991 (BGBl. I S. 405) i.V.m. § 15 des Gesetzes zur Ausführung des Gesetzes über Wasser- und 
Bodenverbände im Lande Nordrhein-Westfalen (NRW AGWVG) vom 07.03.1995 – jeweils in der zurzeit geltenden 
Fassung – aufgelöst, weil seine Organe nicht mehr zu aktivieren sind.  
 
Die vorstehende Verbandsauflösung wird hiermit gemäß § 62 Abs. 3 i.V.m. § 67 WVG und § 13 NRW AGWVG öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Die Auflösung wird gemäß § 7 Abs. 1 der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht 
(Bekanntmachungsverordnung -BekanntmVO-) vom 26.08.1999 in der zurzeit geltenden Fassung mit Ablauf des Er-
scheinungstages des Amtsblatts rechtswirksam. 
 
Die Abwicklung der Geschäfte und die Entscheidung über die Verwendung des nach der vollständigen Abwicklung 
verbleibenden Verbandsvermögens regelt gemäß § 15 Satz 2 NRW AGWVG der Landrat des Hochsauerlandkreises 
als untere staatliche Verwaltungsbehörde als Aufsichtsbehörde des ruhenden Wasser- und Bodenverbandes Nierbach-
, Valme- und Bilmecketal. 
 

Artikel II 
 
Die Gläubiger des Verbandes werden hiermit aufgefordert, ihre Ansprüche innerhalb einer Frist von drei Monaten nach 
dieser Bekanntmachung beim  
 

Landrat 
des Hochsauerlandkreises 

als untere staatliche Verwaltungsbehörde 
Fachdienst Kommunalaufsicht 

Steinstraße 27 
59872 Meschede 

 
anzumelden. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Auflösung des Wasser- und Bodenverbandes Nierbach-, Valme- und Bilmecketal wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Meschede, 10.04.2026 
 
Az.: 11/15.11.28/3 
Der Landrat  
des Hochsauerlandkreises 
als untere staatliche Verwaltungsbehörde 
 
Im Auftrag 
gez. 
Bork 
 

 

110 BEKANNTMACHUNG ÜBER DIE AUFLÖSUNG DES WASSER- UND BODENVERBANDES WASSER-FALL 

(EHEMALS WIESENGENOSSENSCHAFT WASSERFALL), BESTWIG, SOWIE AUFFORDERUNG ETWAI-
GER GLÄUBIGER ZUR ANMELDUNG IHRER ANSPRÜCHE 

 
Artikel I 

 
Der Wasser- und Bodenverband Wasserfall (ehemals Wiesengenossenschaft Wasserfall) im Gebiet der Gemeinde 
Bestwig wird durch Entscheidung der Aufsichtsbehörde gemäß § 62 des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände 
(Wasserverbandsgesetz – WVG) vom 12.02.1991 (BGBl. I S. 405) i.V.m. § 15 des Gesetzes zur Ausführung des Ge-
setzes über Wasser- und Bodenverbände im Lande Nordrhein-Westfalen (NRW AGWVG) vom 07.03.1995 – jeweils in 
der zurzeit geltenden Fassung – aufgelöst, weil seine Organe nicht mehr zu aktivieren sind.  
 
Die vorstehende Verbandsauflösung wird hiermit gemäß § 62 Abs. 3 i.V.m. § 67 WVG und § 13 NRW AGWVG öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Die Auflösung wird gemäß § 7 Abs. 1 der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht 
(Bekanntmachungsverordnung -BekanntmVO-) vom 26.08.1999 in der zurzeit geltenden Fassung mit Ablauf des Er-
scheinungstages des Amtsblatts rechtswirksam. 
 
Die Abwicklung der Geschäfte und die Entscheidung über die Verwendung des nach der vollständigen Abwicklung 
verbleibenden Verbandsvermögens regelt gemäß § 15 Satz 2 NRW AGWVG der Landrat des Hochsauerlandkreises 
als untere staatliche Verwaltungsbehörde als Aufsichtsbehörde des ruhenden Wasser- und Bodenverbandes Wasserfall 
(ehemals Wiesengenossenschaft Wasserfall). 
 

Artikel II 
 
Die Gläubiger des Verbandes werden hiermit aufgefordert, ihre Ansprüche innerhalb einer Frist von drei Monaten nach 
dieser Bekanntmachung beim  
 

Landrat 
des Hochsauerlandkreises 

als untere staatliche Verwaltungsbehörde 
Fachdienst Kommunalaufsicht 

Steinstraße 27 
59872 Meschede 

 
anzumelden. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Auflösung des Wasser- und Bodenverbandes Wasserfall (ehemals Wiesengenossenschaft Wasserfall) 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Meschede, 10.04.2026 
 
Az.: 11/15.11.28/5 
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Der Landrat  
des Hochsauerlandkreises 
als untere staatliche Verwaltungsbehörde 
 
Im Auftrag 
gez. 
Bork 
 

 

111 UNGÜLTIGKEITSERKLÄRUNG EINES DIENSTAUSWEISES 

 
Der am 29.12.2006 vom Landrat des Hochsauerlandkreises ausgestellte und bis zum 31.12.2030 gültige Dienstausweis 
Nr. 0806 des tarifl. Beschäftigen Herrn Martin Aleff ist verlorengegangen und wird hiermit für ungültig erklärt.   
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
 
Im Auftrag  
gez. 
Schlinkert 
 

 

112 ÖFFENTLICHE ZUSTELLUNG GEM. § 10 DES VERWALTUNGSZUSTELLUNGSGESETZES FÜR DAS 

LAND NORDRHEIN-WESTFALEN (LANDESZUSTELLUNGSGESETZ - LZG NRW) 
 
Der nachstehend bezeichnete Bußgeldbescheid wird hiermit für den Hochsauerlandkreis, Fachdienst 34 - Verkehrsord-
nungswidrigkeiten, Eichholzstr. 11, 59821 Arnsberg, öffentlich zugestellt. 
 
Bußgeldbescheid vom   05.02.2026 
Aktenzeichen   H09/552849487-11 
 
Bußgeldverfahren gegen Leiva Jimenez, Ivan Israel 
zuletzt wohnhaft:   Am Fuchsbach 27 a bei Driss Akhrif, 44534 Lünen 
 
Die Zustellung erfolgt gem. § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 i.V.m. § 4 der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von 
kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung – BekanntmVO) vom 26. August 1999 i.V.m. § 19 der Haupt-
satzung des Hochsauerlandkreises vom 10. Dezember 2009 in der jeweils geltenden Fassung. 
 
Der Bußgeldbescheid kann in der vorgenannten Dienststelle, im Raum 743,  zu den Sprechzeiten:  
 
Mo.-Do.  08.30 - 12.00 Uhr 
Mo., Mi., Do.  14.00 - 15.30 Uhr 
Fr.   08.30 - 13.00 Uhr 
Di.   14.00 - 17.00 Uhr 
 
in Empfang genommen werden. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung setzt Fristen in Gang, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. 
 
Arnsberg, 01.04.2026 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Fachdienst 34 – Verkehrsordnungswidrigkeiten 
 
Im Auftrag 
gez. 
Meisterjahn 
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113 ÖFFENTLICHE ZUSTELLUNG GEM. § 10 DES VERWALTUNGSZUSTELLUNGSGESETZES FÜR DAS 

LAND NORDRHEIN-WESTFALEN (LANDESZUSTELLUNGSGESETZ - LZG NRW) 
 
Herr Ousséni Alkadri Boly *04.09.1978, zuletzt wohnhaft in 59929 Brilon, Glockenborn 6, jetzt unbekannten Aufenthal-
tes, ist die Ordnungsverfügung über die zwangsweise Außerbetriebsetzung des Fahrzeuges HSK AD227 wegen feh-
lenden Versicherungsschutzes durch den Landrat des Hochsauerlandkreises vom 24.03.2026 zuzustellen (Az.: 
33/36.HSK AD227). 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes des Betroffenen und fehlender Möglichkeit der Zustellung an einen Zustellungs-
bevollmächtigten, ist die Zustellung nicht möglich. Es ist daher eine öffentliche Zustellung erforderlich. 
 
Die Ordnungsverfügung liegt bei meinem Straßenverkehrsamt in 59872 Meschede, Steinstr. 27, Zimmer 198, zur Ent-
gegennahme bereit. 
 
Die Ordnungsverfügung gilt an dem Tage als zugestellt, an dem seit dem Tag der Veröffentlichung im Amtsblatt des 
Hochsauerlandkreises zwei Wochen verstrichen sind. 
 
Gegen die Ordnungsverfügung des Landrates des Hochsauerlandkreises vom 24.03.2026 kann vor dem Verwaltungs-
gericht Arnsberg, 59821 Arnsberg, Jägerstraße 1, binnen eines Monats nach Zustellung Klage erhoben werden. 
 
Meschede, 02.04.2026 
 
Hochsauerlandkreis, Der Landrat 
Fachdienst 33 Straßenverkehrsamt 
Az.: 33\36.HSK AD227 
 
Im Auftrag 
gez. 
Heppelmann 
 

 

114 ÖFFENTLICHE ZUSTELLUNG GEM. § 10 DES VERWALTUNGSZUSTELLUNGSGESETZES FÜR DAS 

LAND NORDRHEIN-WESTFALEN (LANDESZUSTELLUNGSGESETZ - LZG NRW) 
 
Herr Borzou Jamshidi Mousavi *21.03.1973, zuletzt wohnhaft in 59759 Arnsberg, Bahnhofstraße 175, jetzt unbekannten 
Aufenthaltes, ist die Ordnungsverfügung über die zwangsweise Außerbetriebsetzung des Fahrzeuges HSK C2703 we-
gen fehlenden Versicherungsschutzes durch den Landrat des Hochsauerlandkreises vom 26.03.2026 zuzustellen (Az.: 
33/36.HSK C2703). 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes des Betroffenen und fehlender Möglichkeit der Zustellung an einen Zustellungs-
bevollmächtigten, ist die Zustellung nicht möglich. Es ist daher eine öffentliche Zustellung erforderlich. 
 
Die Ordnungsverfügung liegt bei meinem Straßenverkehrsamt in 59872 Meschede, Steinstr. 27, Zimmer 194, zur Ent-
gegennahme bereit. 
 
Die Ordnungsverfügung gilt an dem Tage als zugestellt, an dem seit dem Tag der Veröffentlichung im Amtsblatt des 
Hochsauerlandkreises zwei Wochen verstrichen sind. 
 
Gegen die Ordnungsverfügung des Landrates des Hochsauerlandkreises vom 26.03.2026 kann vor dem Verwaltungs-
gericht Arnsberg, 59821 Arnsberg, Jägerstraße 1, binnen eines Monats nach Zustellung Klage erhoben werden. 
 
Meschede, 07.04.2026 
 
Hochsauerlandkreis, Der Landrat 
Fachdienst 33 Straßenverkehrsamt 
Az.: 33\36.HSK C2703 
 
Im Auftrag 
gez. 
Goldau 
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115 ÖFFENTLICHE ZUSTELLUNG GEM. § 10 DES VERWALTUNGSZUSTELLUNGSGESETZES FÜR DAS 

LAND NORDRHEIN-WESTFALEN (LANDESZUSTELLUNGSGESETZ - LZG NRW) 
 
Der nachstehend bezeichnete Bußgeldbescheid wird hiermit für den Hochsauerlandkreis, Fachdienst 34 - Verkehrsord-
nungswidrigkeiten, Eichholzstr. 11, 59821 Arnsberg, öffentlich zugestellt. 
 
Bußgeldbescheid vom   26.02.2026 
Aktenzeichen   H04/552883627-11 
 
Bußgeldverfahren gegen Peter Paul Pastoor 
zuletzt wohnhaft:   Usquerderweg 13, 9998 NZ Rottum, Niederlande 
 
Die Zustellung erfolgt gem. § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 i.V.m. § 4 der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von 
kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung – BekanntmVO) vom 26. August 1999 i.V.m. § 19 der Haupt-
satzung des Hochsauerlandkreises vom 10. Dezember 2009 in der jeweils geltenden Fassung. 
 
Der Bußgeldbescheid kann in der vorgenannten Dienststelle, im Raum 740, zu den Sprechzeiten:  
 
Mo.-Do.  08.30 - 12.00 Uhr 
Mo., Mi., Do.  14.00 - 15.30 Uhr 
Fr.   08.30 - 13.00 Uhr 
Di.   14.00 - 17.00 Uhr 
 
in Empfang genommen werden. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung setzt Fristen in Gang, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. 
 
Arnsberg, 09.04.2026 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Fachdienst 34 – Verkehrsordnungswidrigkeiten 
 
Im Auftrag 
gez. 
Hoffmann 
 

 

116 ÖFFENTLICHE ZUSTELLUNG GEM. § 10 DES VERWALTUNGSZUSTELLUNGSGESETZES FÜR DAS 

LAND NORDRHEIN-WESTFALEN (LANDESZUSTELLUNGSGESETZ - LZG NRW) 
 
Herr Olaf Kassner *07.05.1966, zuletzt wohnhaft in 59929 Brilon, Nordring 60a, jetzt unbekannten Aufenthaltes, ist die 
Ordnungsverfügung über die zwangsweise Außerbetriebsetzung des Fahrzeuges HSK RG668 wegen fehlenden Versi-
cherungsschutzes durch den Landrat des Hochsauerlandkreises vom 15.04.2026 zuzustellen (Az.: 33/36.HSK RG668). 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes des Betroffenen und fehlender Möglichkeit der Zustellung an einen Zustellungs-
bevollmächtigten, ist die Zustellung nicht möglich. Es ist daher eine öffentliche Zustellung erforderlich. 
 
Die Ordnungsverfügung liegt bei meinem Straßenverkehrsamt in 59872 Meschede, Steinstr. 27, Zimmer 194, zur Ent-
gegennahme bereit. 
 
Die Ordnungsverfügung gilt an dem Tage als zugestellt, an dem seit dem Tag der Veröffentlichung im Amtsblatt des 
Hochsauerlandkreises zwei Wochen verstrichen sind. 
 
Gegen die Ordnungsverfügung des Landrates des Hochsauerlandkreises vom 15.04.2026 kann vor dem Verwaltungs-
gericht Arnsberg, 59821 Arnsberg, Jägerstraße 1, binnen eines Monats nach Zustellung Klage erhoben werden. 
 
Meschede, 15.04.2026 
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Hochsauerlandkreis, Der Landrat 
Fachdienst 33 Straßenverkehrsamt 
Az.: 33\36.HSK RG668 
 
Im Auftrag 
gez. 
Deventer 
 

 

117 ÖFFENTLICHE ZUSTELLUNG GEM. § 10 DES VERWALTUNGSZUSTELLUNGSGESETZES FÜR DAS 

LAND NORDRHEIN-WESTFALEN (LANDESZUSTELLUNGSGESETZ - LZG NRW) 
 
Der nachstehend bezeichnete Bußgeldbescheid wird hiermit für den Hochsauerlandkreis, Fachdienst 34 - Verkehrsord-
nungswidrigkeiten, Eichholzstr. 11, 59821 Arnsberg, öffentlich zugestellt. 
 
Bußgeldbescheid vom   20.04.2026 
Aktenzeichen   H10/552887294-13 
Bußgeldverfahren gegen Miklos, Iancu 
zuletzt wohnhaft:   Hildastr. 10 in 76571 Gaggenau 
 
Die Zustellung erfolgt gem. § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 i.V.m. § 4 der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von 
kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung – BekanntmVO) vom 26. August 1999 i.V.m. § 19 der Haupt-
satzung des Hochsauerlandkreises vom 10. Dezember 2009 in der jeweils geltenden Fassung. 
 
Der Bußgeldbescheid kann in der vorgenannten Dienststelle, im Raum 741, zu den Sprechzeiten:  
 
Mo.-Do.  08.30 - 12.00 Uhr 
Mo., Mi., Do.  14.00 - 15.30 Uhr 
Fr.   08.30 - 13.00 Uhr 
Di.   14.00 - 17.00 Uhr 
 
in Empfang genommen werden. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung setzt Fristen in Gang, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. 
 
Arnsberg, 20.04.2026 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Fachdienst 34 – Verkehrsordnungswidrigkeiten 
 
Im Auftrag 
gez. 
Prünte 
 


